
.. '.. ''. /, .•. 
Osterreichische Zeitschrift 

für 

r- s 
Herausgegeben 

OSTERREICHISCHEN GEOMETERVEREIN 
Schriftleitung: 

Hofrat Dr. Ing. h. c. E. Dolezal imd 1ng. Korl Lego 
o. ö. ProfeSsor Vermessungsrat 

an der Technischen Hochschule in Wien, im Bundesamt für Eich� und Vermessungswesen, 

Nr. 2. Wien, im April 1925. 

IN HALT: 

Abhandlungen: Bodenreform, Bodenwertabgabe und Wohnungsnot 
Über die Triangulierung 1. Ordnung in Finnland . 
Autorisierung der „Versuchsanstalt für Behelfe zur Zeit

n:iessu.ng'' in1 Bundesarnte für Eich- und Vermessungs� 
wesen. 

Literaturbericht. - Vereins- und Gewerkschaftsnachrichten. 

Zur Beachtung 1 
Die Zeitschrift erscheint derzeit jährlich in 6 Nummern. 

Mitgliedsbeitrag für das Ja.hr 1 925 . . . . . . . . . 

Abonnementpreise: Für das Inland und Deutschland .. .. 
Für das übrige Ausland . . . . . . . 

XXIII. Jahrgang. 

Ing. A. Ga b r i e l l i 
Ing. H. Ro h r e r  

8 s 40 g. 

9 s. 
9 Schweizer Franken. 

Abonnementsbestellungen, Anstichen um Aufnahme als Mitglieder, sowie alle die Kassa
geb�rtmg' betreffenden Zuschriften,' Berichte und. Mitteilµngen über. Vereins-, Personal- und Sta�des
a�elegenheiten,· sowie Zeitungsreklamationen (portofr�i) und Adreßänderungen wollen nur an den · �hlmeister des Vereines Hofrat Ing. Joh. Schrimpf, Wien, VIII. Friedrich Schmidt-Platz Nr. 3 
(Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen) gerichtet werden. 

Wien 192s. 
Eigentümer, Hera11sgeber und Verlege� ;

·
, 6ste,rreichisch

.
er. O�ometerverein. 

Wien IV'.' Jechnische Hochschule. 
Druck von Rudolf M. Rohrer, Baden bei Wie•. 



acccccacacccccaaaccaccaccc acaacaccaccccccac 

1 1 II c IJ 
IJ ======================================== [] a c c a c liefert schnell und in bester Ausführung c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
a 
a 
c 
c 
c 
Cl 
IJ 
!J 
c 
c 
c 
IJ 
IJ 
a 
D 
a 

niuellier-lnstru 
li 

Verlangen Sie unsere Kataloge. 

c 
IJ 
c 
IJ 
c 
IJ 
a 
a 
!] 
a 
IJ 
c 
IJ 
IJ 
IJ 
iJ 
c 
c 
IJ 

tto Fennel Söhne, Cnssel 13, Köni2stor. g 
IJ c 
IJCCCIJCIJCCIJCCCCIJ CTCCCC CCCC CCllJCCCCCIJCCCCIJCCCCC 

J!ll!ll!ll!ll!ll!ll!ll!ll!ll!ll!ll!ll!ll!ll!ll!ll!ll!l l!ll!ll!l l!ll!ll!l l!ll!IOO l!ll!ll!IOOl!ll!ll!ll!ll!ll!ll!ll!IOOl!IOOl!I � neuzeitlicheUer essungs-Jnstrumenie i 
1!1 D. R. P. 00 
: ����n : 
J!l � 
� rur 00 

1 Prä1i�ion�medlani� i 
m oo 

: Gebrüder : 
rn m 

! ILLE 5 
J!l G. m .  b. H. l!I 
l!I l!I 

: Innsbruck : 
oo m 
1!1 Gegründet 1871 l!I 
l!I l!I 
l!I l!I 
l!I l!I 
l!I Liste Geo. 2i ko$lenlos l!I 
: Druckfreie Triebanordnung : 
�oomoommmmmwmmwm�mmm mmmm mmm moommoooooommmmmoommwmm 



$t(l11tlJC1tbh1111 l.lct (!)e(lbiifie t>o11 ;Jng. ;Jofcf Q( b o m c 3 i f, 'llt•of. 011 bcr 'l'lcutfdJcn !lcd;ulfdJCU \)odJfdJUle itt '.jlrng. 
Stt>citc, umgcot·ucitctc 1mb muc\tcrtc Qhtf[ogc. 9.llit 396 Qlübilbu11gcll. 'llt ·cis s 12•24, 

.�n11b= 1111b ßefjtlilll'fJ bet \Jliebeten (!)e(ll.liifle uo1t S'l ci r t u  c r • 'l'l o r c z n r in .1cfiutcr Qluflogc, ucuucorucitct 
uon 'l'lt'. ;Jng. h. c. \fbumb 'l'l o 1 c Zn(, S)ofrnt, o. i.i. '.jlrofcffot· bcr Sl:cdJUif dJctt s;wctJfdJU(c in lfßic11. 
I. '!lnttb, 1. s;,tilftc, mmcrättbcrtc Qh1f!ngc, 
I. 'llnttb, 2. S)lil\tc, 1mucrfü1bcrtc Qhtffogc, 
II. 'llnub, mmcrdnbcrtc Q(llffogc. 'j3rc\s flott s 8ö·40 nm s w•-, 

s;ldJtbttdJ bet ßn11beeuem1eflu11g t>on 'l'lr. S)c g c 111011 n, 'j3rofcffor Oll bcr 2oubwMfdJnftr. S)odjfd)ulc in '!lcr!in. 
!. steil : 9.llit 114 Sl:ci;tobbilbu11gc11 uttb cittcr fütrk, , 
II. steil: \1.llit 77 Sl:ci;tobllilbuunctt. '.jlrcis s •15•-, 

©e(lbiifie, <fütc %1lcitung 311 gcoblitifdJcn \1.llef[tmgcu fi\t Q(n[littgcr mit ffit'tlllb3iigen bct· S:1t)brontelrie Ullb bcr 
bircttcn (oftronomif dien) Seit· 1111b Drtsbcftimunmg uon -'l'lr.·;Jng. $. S) o lJ e n tt c r, '.jlt•ofeffot· oll bcr Sl:cdJnif ct1cn 
$OdJfdJttfo 311 '!lt ·nun d)welg. \1.llit 216 3'\gllrett im si:cit. 'j.lrcis S Hl•-, . 

�nnbl.lud) bct IDermeffungefunbe t>ott weil. 'l'lr. 'lß. ;) o t' b o 11, ':j.\t•ofcf[ot ott bct Sl:cdJlttfdJcn S)odJfdJttlc ött 
�1<ltlttouct. \j'ottgcfcl\t t>o11 tt>cif. 'l'lr. o:. 9l e i n  (J c r\1, 'j.lrofcffor nn bcr Sl:edinifdicn S::>0dJfdJt1lc 311 S)n11ttot>cr. 
I. !Bnnb: Qh1sgiefdJ1tttgsrcd1nuttg, 9lodJ bcr 9JlctlJobe bei: f!chtftcn Quobrotc. \1.lllt 3o(J(rcidJCll Q(bbHbnnoeu. 
6icbcnte, cru>c\tcrte Qhtffoge. '!lembcitet t1ot1 'l'lr. ü. \f g g c r t, 'llrof. ntt bei: stcdJn •. S::1odJf dJtt{c 0tt 'l'lnn3i(l. '.jlrcis S 41•52, 
II. !Bnnb: ß'elb· unb llanbmeffli11g. \1.llit 3olJ!rct<iic11 Q(bbilb1mgcu. Q(d1tc, cnucitcrtc %tffogc. '!lcatbcitct t1on 
'l'lr. ü. \fg g c r t, ':j.\rofcf[ot· on bcr si:cct1nifdJcn »odJfdJtt(c 0u 'l'lnn0ig. 'j_lrcls s ü0•60, 
III. !Bnnb: llanbcsuc1·mcf[ung utt\l ©ttmbnufoaflen bec mrbme\[1mo1 9.llit 1iol)lt·cidJcn Q((>bilb. 6\cbcntc, erweiterte 
%tffogc. '!lcm·(1citct llllll 'Dr. ü. \f 11 g c t'l, '131·ofc[f or an ber 2attbwlrtf dJnfU. S)odJf dJule 3u '!lcrHn. 'j3rcis S 57'- • 

�infllfjrung in bie Wlndfd)eibcfunbe mit (>cfonbcrcr '!lcl'iidfidJtlgung bc9 EtcinfolJ!cnbcrg(>mtcs, uon 'l'\1'. 2· 
9Jl i n  t r o p, 2cltct· bcr (1c1·ggctucl'ff dJoft!idJcn 9.llnrf[ dJcibcrci, orbcntlictict· 2c!Jrct· an bct· '!lcrgf dJu(c .lll '!lodJUIH· 
Stucitc, urnncl)rtc %tflngc. \l.llit 191 \j'igttl'cn tmb 5 mc!irfor(l\gcn Sl:nfc!n in 6tcinbrncl. Unucrii11bcrtcr \llcttbrud· 
223 6citcn. 1923. fficbunbctt. '.jlrciG s 11•10, . 

�nfdJenbttdJ bttlll \Ul.lfted'en tion Streiebilgen mit tmb ofJttC übcrgongsrurucn fiir \fifcnbalJllcn, 6tra[lcn unb 
Stanä!c. \1.llit bcfonbcrcr '!lcriic t fidJtiguug b1'1' lfifcnbnl)ncn untcrgcorbnctcr '!lcbC11lt1ng. '!lcmbcitct uon D. 6 o « 
r o 3 i tt ltllb $. üucr(lccf. QldJtunbbrci[ligftc %tflogc. \1.llit 20 stcitabbHbungcn. '.jlrcls S 6•93, 

IDne \Vctbt11cffc11, 3'iit· bic 6dJU!c unb bcn prottifdicn OlcbrnlldJ. 'llcnrbcitct uon fficorg 6 clJCUlior, \llcgicnmos· 
!onbmcf[cr ttnb ltltlh1riltgcnicttl', l!cftor an bcr lfßcftffüifdJCll qßi!IJC{ms·Uniucrfilät 3ll \l.lliinftcr \. 'ill. 
I. '.!eil: Umfaffcn\l: 'Die 9.llo\il'illf)eitcn; 'l'lic �(ttsgangs, ober '1-lrojcetioMfläd)ell; ört!ldJC '!lc3chiJmmg ltllb 6idJtbm, 
mndJtmg bcr 9.lll'f[1111nspunftc; 'Die llngcmcfftmg; $crfte!hmg bcr 2oocplänc; '.Dos '!lcrniclffütlgcn, 'l\crgri.iflcrn 
tmb '!lcl'f{ci11crn uon 2ngcpfö11cn; s1ortcn unb 'lliicticr bes Oit·uub[tcucrtotn\tcrs f otuic stmtc11 bcr 2nttbcsottfnnlJ111C; 
'l'lic �mcticnflcrcd1111mg; ffircn3flc(lrnbig1mg unb \l'(lidJcntci!ung; Q(ufJt1tl(l. 9.llit 331 si:c�tobbi!bnugcu, 10 Sl:afcltt 
unb 3o{J!t•cidJcn ::tobcllcn. Clicbtmbcn. ':j.\rcis S 19·-. 
II._ ::teil:. Umfafjcllb: 'l'lic l)ö!Jcnciuu>ägung ; '.DM 6dJllcllmcffcn; 'l'lic �1i.ifJctll1cftimmunn. mittcl2 2uftbrndnwifcr; 
'l'l1c q\\oflcrmcffuugcu; Q(bftcfoi:bcitcn unb 6ctJlllfJucrmcffmtg; Q(nbnng. \1.llit 430 ::tcitabbtfö1mgcu, 10 Sl:ofcln nnb 
3l1fj{\'Cirf)Cll 'rnhclf\'11. (\it'hllllb\'11, 'JJt'CiS S 19•-, , 

\Deol.lnd1t1111g,;lmdJ filr 1t1\\l'tfdJclbmfd1c 9.llcffuttgcn. S:1c1·onsncgcbct1 non (\j, 6 dJ lt f t c tmb 'l1l. 2ö 1) r, \l.llmlfclicibcr 
bcr q1JcftffüifdJCll 'llc1·ggrn>c1·t\dJl1fh>tnffc nnb orbctttlidJC llc(Jtcr nn bcr 'l.krnfd)Hk ,\lt '!lod)Hm. 'llicrtc, ucrhc\fcrtc 
ttnb t>crntd)r!c %1[.aqc. 9.llit 18 si:ci;t�gmcn 11nh 15 0Hsfiihrtid1eu 9Jlcf[tmgt;bcifplclctt ncflft \frHintmmocn. 
1.52 6citcn. n22. ':j.\rc'is s 4•33, 

· -
\D(ll)enf1Jfte111ntif, !8(1bc11flnffififntio11, !B(lbe11fntticrn11g. 'llon 'l'lt'. Q(lf t•cb Sl: i ! (, ;)odJfclJHlc fil\' '!loben, 

htlhtr in %icn. :l.llit 0tnci itmtcttfti33cn im si:ci;tc. ':j.\rcls s R•so. 

©eobiitifdJC Üb1111ge11 fiit llm1bmcffcr 111tb �ngenienre. 'Bon '.Dr. lifJ. 'thtgnft 'l\ o g ( c r. ffic1Jcimcr 9lcgicrnngsrnt, 
'.jlt•ofcfjor nn bcr 2nnbtuirtfdJl1ftlidJctt l)odJfdJnlc 3n '!lct·Hn. 
I. �cl : ß'cl\lil

.
bungen, 'l'lrittc �htflngc. 9.llit ß!l Q{(1(1ifbHngct1. } '.jl\"lo s 38._ 

II. �eil: 'illintcri\bttl\ßClt, '.Dritte 'thtf(ngc. 9.lllt 42 Q((l(>ifbllt\l}Cl\. 
c � ' 

- QhtsfiilJtlldJe \llt•ofpcfte ttttb stataloge iibcc ffieobiifie 1111b anbcce QlliHenfdJllften bitte gratis 311 uecfongen. -

�efteUf d)eiu+ 
mon ber 6aUntatJetf d)ett mud)f)anbhtng, �teu, I. 6d)waugn1f e ·2, befteUe: 

\Jl b (l tll c cr i f, .Stomµcubittm bct ®cobßfic . . . . . . : . . . . . . . s 12•24 
$ o et n ec • � o I d o I: S,,nnb= u. 2dJtbttdJ bet filicb. ®cobiific, 3 'ßbe., geb. S 50•-
S) e·g e m o n n, 2cl)dutdJ bct 21mbceuctmcfftmg, 2 'ßbe, . /1 S 45•-
S) o !) e n n e r, ®eobiific . . . . . . . . . . . . . . . . „ S :19•-
S o r b o n, S,,nttbbttdJ bct mctmeffttugefunbc, 'ßb. 1. . „ S 4:1•52 

" " " 
' 

" II II. . " s 60•60 
" " II II II III. . " s 57•-

9Jli n ti: o p, ®htfiUjtung itt bic rotndft{Jeibdmtbe. „ S :11•70 
6 o i: r 011 i n  imb D., �nf djett(mdj /1 S 6•93 
6 dJ e ui i o r, !Dne �dbmeff en, 'Bb. !. /1 S :19•-

" II " II II . . " s 19•-
6 dJ n lt e tmb 2 ö fp:, !BeobndJttmgebttdJ S 4•33 
� rn, mobcn ftJftemn ti(.ttfw. . . s 3•80 
'l3 o g I ei:, ®cobiitif t{Jc Ubtmgen, 2 'ßbe. geb. S 38•-

Dtt n11b �ohtm: . �Home: 

'Betcog f enbe ei11 - erfnd)e pei: 9lodJno�111e. 



6torre 0 er er 
�ien, IV. stcu:Isgnffe 11. 
C»egdhtbet 1818 als med)anif dJe mJetfftätte 

.beß f. f. �OhJted)nif dJett 3nftituteß in mJien 

• • 

IOeoboIUe, Iomumeter, 9libellter=3nrtrumente 

�lt. 

nllmttt)erf e u · �nnblung 
9Jt �tttfiewiq 

ßien 
I. SdJWtUlgelff e 2. 



1 
neue ver essungsinstru ente 

bah�brechende Verbesserungen 
" 

lli 1 t 

und 

PrHziSions-
j Distanz esser 

tteue, rasche Ablesemethode 11 böaiste fienauiukeit 11 starke KonUruktion • praktisme Verpatkuno. 

Trotz größter Leistungsfähigkeit auf ein Minimum reduziertes Gewicht. 
Ausführliche Prospekte kostenfrei durch 

Verkaufs·Aktien2esellsthaft H. Ud 
Heerbrugg, Schweiz„ 



l!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllGJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!I 

� ' § i 1 1 
i 1 
§ � 
� = 

� § 
= = 

� Präzisions„ Instrumente � 
= = 
2 � 
; 1 = = 
1 für alle Zweige des Vermessungswesens 1 

====._i� MAX H lempfiehlt RAN
"'�
;
===
-

= früher AUGUST LINGKE & Co. _ ! GegrUndet 1191. ·Freiberg-Sachsen P. 226. Gegrundet 1191: � 
i1111111111111111111111111111111111111111i1111111111111111n11111111111111111111!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ii 

IVELLIER·I E TE 
für alle vorkommenden 

Vermessungsarbeiten 
Sehr leichte uud trotzdem stabile leistungsfähige Instrumente 

Drucl<schrift „Geo 96" 
und weitere A u s kü n fte kostenfrei durch 

[ßftl lfm Oe�. m. b.H., Wien, IX. f erstelgane 1 



1 7  

OSTERREICHISCHE 

ZEIUCHRlfT fÜR UERMESSUttGSCllESEtt 
ORGAN 

des 

ö S TE RRE ICH ISCHEN GEO METE RVE RE 1 NES. 

Redaktion: Hofr at Prof. Dr . Ing. h. c. E. Do l ez a l  und Ver messungsr at Ing. K. L e go. 

�------ �== 

Nr. 2. Wien, im April 1925. XXIII. Jahrgang. 

Bodenreform, Bodenwertabgabe und Wohnungsnot. 
Von Ing. A. 0 a b  r i c 11 i, Ver messungsinspektor in S alzbur g. 

Vor dem Eingehen auf das eigentliche Thema erscheint es mir zweck
mäßig, insbesondere das Verhältnis einerseits zwischen der Grundsteuer und 
der Hauszinssteuer im alten Österreich zu beleuchten, und anderseits die volks
schädlichen Auswirkungen der letzteren, sowie einige allgemeine erläuternde 
volkswirtschaftliche Zusammenhänge in den Kreis der Betrachtungen einzu
beziehen . Naturgemäß kann hiefür nur ein Zeitraum einer steten, normalen 
Entwickelung zugrunde gelegt werden. 

Schon in der Vorkriegszeit wurde des öfteren auf das ungünstige Verhält
nis, welches in Österreich zwischen der Grundsteuer und der Hauszinssteuer 
herrschte, hingewiesen . Im Jahre 1909 verhielt sich be ispielswe ise erstere zur 
letzteren: in Frankreich wie 1 : 0·67; in Bayern w ie l : 0·72; in Ungarn wie 
1 : 0·32, dagegen in Österreich wie 1 : l ·s 1 ; oder mit anderen Worten: Während 
in dem bezogenen Jahre der Grundsteuerertrag in Frankreich das eineinhalbfache, 
in Bayern nahezu das eineinhalbfache und in Ungarn das dreifache der Haus
zinssteuer betrug, betrug die Hauszinssteuer in Österreich im umgekehrten 
Verhältnisse das eineinhalbfache der Grundsteuer, um durch progressive 
Steigerung im Jahre 1 9 13, eiern letzten normalmäßigen Budgetjahre das zwei
einhalbfache derselben zu erreichen . 

Es stellt sich nun die Frage auf, welche Auswirkungen in volkswirtschaft
licher Beziehung sich aus diesem Mißverhältnisse ergaben. Auf der einen Seite 
waren es relativ hohe Bodenpreise für landwirtschaftliche Grundstücke trotz 
extensiver Bewirtschaftungsweise, welche heute unsere Handelsbilanz so stark 
beeinträchtigt, Bauernlegerei seitens des Gr?ßgrundbesitzes und Schaffung 
großer Jagdgebiete auf Kosten der Produktion von Bodenfrüchten unter staat
licher Prämiierung; auf der anderen Seite Herstellung einer künstlichen Anbau
grenze für Wohngebäude, Verteuerung der Lebenshaltung des arbeitenden 
Volkes und eine damals schon bestehende Wohnungsnot in den Großstädten, 
trotz der vielen leerstehenden Wohnungen, wobei unter Wohnungsnot nicht 
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etwa der Mangel· an Wohnräumen, sondern das Wohnungselend verstanden sein 
will . Die breite Masse des arbeitenden Volkes war eben nicllt in der Lage, den 
Zins für eine halbwegs entsprechende Wohnung aufzubringen und war daher 
gezwungen, in allen möglichen und unmöglichen Unterkünften zu hausen, ohne 
Rücksicht auf die primit ivsten Gebote der Hygiene und der Moral . 

Die Untersucht1ngen, welche in dieser Richtung in vielen Großstädten 
angestellt wurden und die ständigen Gerichtssaalrubriken der Tagesblätter 
haben ganz erschreckende Bilder von diesen Wohnungszuständen und der 
sich daraus ergebenden Entsittlichung und Verelendung eines großen Volks
teiles den Augen der Öffentlichkeit enthüllt . 

Heute unter der Wirksamkeit des Mietengesetzes haben sich die Woh
nungspreise gegenüber dem Arbeitseinkommen ganz wesentlich verschoben; 
der Ertrag der Hauszinssteuer ist auf einen kleinen Bruchteil des Friedens
ertrages lterabgcsunken; sie dürfte ihre frühere Rolle als eine der führenden 
�;teuern im Staatshaushalte endgültig ausgespielt haben und weiterhin nur mehr 
ein hoffentlich befristetes Dasein als Notbehelf im Haushalte der Länder und 
Gcmeincle11 führen. jedenfalls ist es der Bundesregierung nicht schwer ge

fallen, sich von ihr gänzlich zu trennen . 
Es wäre jedoch dur chaus unrichtig, zu behaupten, daß sich die erwähnten 

traurigen Wohnungsverllältnisse in den Großstädten lediglich unter dem Ein
flusse der Hauszinssteuer so ungünstig gestaltet haben . Der Unterschied zwischen 
den Orten lit. A uncl lit . B einerseits und den Landeshauptstädten und Städten 
mit eigenem Statut ailclerscits, betrug 7% des Mietzinses; diese verhältnismäßig 
geringe Differenz vermag die großen Ungleichheiten in den Wohnungszinsen 
zwischen dem flachen Lande und den erwähnten Städten, insbesondere Wiens, 
gewiß nicht zu rechtfertigen . Wie uns allen ja noch erinnerlich ist, betrug der 
Mietzins einer Wohnung beispielsweise in Wien das Doppelte, Drei- oder sogar 
Mehrfache einer gleich großen Wohnung in irgend einer Provinzstadt des 
Reiches und auch die Mietzinse gleich großer Wohnungen innerhalb Wiens selbst 
wiesen ganz gewaltige Unterschiede auf, je nach der Lage des Wohngebäudes 
im Verhältnisse zum Zentrum der Stadt . Da die eigentlichen Baukosten, Material 
und Arbeitslöhne in Wien selbst durchaus die gleichen waren, sich in der Provinz 
kaum wesentlich hievon unterschieden, und die sogenannten Aufschließungs
gebühren ebenfalls keinen so wesentlichen Einfluß auf die Preisbildung nehmen 
konnten, bedarf es wohl keines weiteren Beweises, daß diese Mietzinsunterschiede, 
welche in den Mieten der Geschäftslokale_ in noch viel höherem Maße als in 
den Wohnungszinsen zum Ausdruck kamen, lediglich oder doch zum überwie
gendsten Teile auf den Verkehrswert des verbauten Grundstückes sich gründeten . 

Während am flachen Lande der Preis eines Quadratmeters Baugrund 
durchschnittlich eine Goldkrone, in den Landstädten und Märkten zwei bis fünf 
Goldkronen, in den Provinzialhauptstädten acht bis zehn Goldkronen betrug, 
kostete er in der gleichen mittleren Lage in Wien 200 bis 300 Goldkronen . 
Daß diese letzteren Preise die Baurente ganz wesentlich beeinflussen mußten, 
liegt klar auf der Hand . Das Wohnungselend war auch deswegen auf dem flachen 
Lande kaum wahrnehmbar, in den größeren Städten immerhin noch erträglich, 
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in Wien jedoch so groß, daß schon in der Vorkriegszeit daselbst von einer Woh
nungsnot gesprochen werden konnte . Bekanntlich waren dort 300.000 Menschen 
gezwungen, zu vier bis zwanzig Personen in einem Raume zu wohnen; dabei 
aber waren nur 12% des ganzen Wiener Gemeindegebietes verbaut, gegen 
28%, welche auf Straßen und Plätze entfielen und 60%, welche unverbaut waren . 

Der Grund und Boden unterliegt nach den Bestimmungen des allgemeinen 
hlirgerlichen Gesetzbuches dem Sachenrechte; nach diesem kann er daher vom 
Eigen ti'lmer bei iebig gehanclel t, versehen kt, verkauft, vererbt, vertauscht, 
belehnt und belastet, also genau so bch;rndelt werden, wie irgendwelche im 
Eigentume sich befindliche bewegliche Sache oder Ware. · 

Sehen wir uns nun einmal irgend eine solche wirkliche Sache, beispielsweise 
eine marktfähige Ware an, wobei es ganz gleichgültig ist, ob es sich um ein Stlick 
Leinwand, ein Kilogramm Zwetschken, ein Tasclie1111H.:sser oder einen Porzellau
teller handelt, so kommt für deren Erzeugung ein ganz bestimmter Aufwand 
von menschlicher Arbeit und von 1\apital in Betracht, wobei unter Arbeit die 
Summe des hiefür aufgewendeten körperlichen und geistigen Schaffens und 
unter Kapital aufgespeicherte Arbeit zu vers tchen ist (Werkzeug, Maschinen, 
Arbeitsstätte u. dgl.). 

Der Preis einer Sache oder Ware wircl unter der Voraussetzung einer 
normalen, ruhigen, volkswirtscl1aftlichen Entwicklung durch Angebot und 
Nachfrage bestimmt . Halten sich diese beiden Faktoren die Wage, so liegt 
der Warenpreis in der Nähe der Gestehungsko�.ten; �.teigt die Nachfrage nach 
einer Ware und damit ihr Preis, so br:wirkt clies eine vermehrte Erzeugung, 
damit ciuc Vermehrung des Angebotes und ein Sinken cles Preises. Diese sich 
aus Angebot und Nachfrage ergebenden Schwankungen werden von der Pro
duktion zurnebt sclwn in ihre m Entstehen ausgeglichen; auch dienen dazu die 
handels- ttnd zollpolitischen Abmachungen der Staaten untereinander . Der 
Preis einer Sache oder Ware hat daher eine ziemlich stetige Tendenz selbst 
über große Zeiträume hinaus; jedenfalls ist er für eine und dieselbe Sache zu 
gleicher Zeit innerhalb eines von Zollschranken umgebenen Gebietes nahezu 
der gleiche . 

Es entstellt nun unwillkürlich die Frage: „Warum liegen bei dem Grund 
und Boden die V erlü\I tnisse anders? Warum sind die Grund- und Bodenpreise 
an verschiedenen Orten so stark voneinander abweichend, während die Waren·· 
preise an verschiedenen Orten die gleichen bleiben?" 

, Die Autwort auf diese Frage ergibt sich aus dem Wesensunterschiede 
zwischen dem natttrgegebenen, unvennehrbaren, nicht verschiebbaren Grund 
und Boden und seinen Schätzen, seinen Naturkräften und dem beliebig vermehr
baren, versendbarcn Erzeugnis aus Menschenhand, der beweglichen Sache, der 
Ware . Grund und Boden gewinnt an bestimmter Stelle eben Monopolcharakter, 
das heißt, es muß für ihn jeder verlangte Preis gezahlt werden, wenn er unbe
dingt benötigt wird . 

Die Erkenntnis dieses Monopolcharakters und seines Zusammenhanges 
mit der Volkswohlfahrt ist nicht vielleicht eine Errungenschaft der modernen 
Volkswirtschaftslehre; sie spielte schon, wie uns die Geschichte des Altertums 
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überliefert, eine hervorragende Rolle in der Staatsverfassung Spartas, Athens, 
Roms; der Niedergang dieser Staaten ist nicht zuletzt auf die Abkehr von dieser 
Erkenntnis zurückzuführen. Auf ihr beruhte auch die Blütezeit des deutschen 
Städtewesens im Mittelalter . Erst durch verfehlte gesetzgeberische Maßnahmen 
in der neueren und neuesten Zeit ging sie für die Allgemeinheit gänzlich ver
loren. 

Diese Erkenntnis nun wiederum in das Bewußtsein des deutschen Volkes 
hineingetragen zu haben, ist das große Verdienst der deutschen Bodenreform
bewegung. Es ist nicht Zweck dieses Aufsatzes, einen Überblick über diese Be
wegung zu geben, die aus kleinen Anfängen heraus infolge ihrer hohen sittlichen 
und ethischen Grundlagen die besten Köpfe im Deutschen Reiche erfaßt hat, 
und namentlich in letzterer Zeit auch in Österreich immer mehr an Ausdehnung 
gewinnt . 

Das Ziel derselben möchte ich unter Anpassung auf die gegebenen Ver
hältnisse in Österreich einteilen in ein ideales, das heißt augenblicklich nicht 
verwirklichbares und ein reales, welches heute schon greifbar wäre . Zu dem 
ersteren gehört die Lostrennung des Grund und Bodens vom Sachenrechte 
und Unterstellung unter deutsches Recht, der Ersatz aller Abgaben für die 
Kulturaufgaben des Gemeinwohles durch die Bodenwertabgabe und zum Teile 
wohl auch noch die Heimstättengesetzgebung; das reale, also bereits heute 
verwirklichbare Ziel, ist die Einführung einer Bodenwertabgabe, das ist einer 
Abgabe vom gemeinen Werte des Grund und Bodens, an Stelle der Realsteuern 
und einiger sonstiger auf dem Grund und Boden lastender Steuern, Taxen 
und Gebühren, um einerseits eine gerechte Verteilung der Lasten, anderseits 
eine Vereinfachung in der Steuervorschreibung herbeizuführen, als dies eben 
unter den heutigen Verhältnissen möglich ist. 

Der Katastralreinertrag, welcher vor etwa 50 Jahren ermittelt worden 
ist und hinsichtlich des Ackerlandes im Jahre 1896 eine Verminderung erfuhr, 
berücksichtigt in keiner Weise die Kulturfortschritte dieses Zeitraumes. Die 
großen Bahnbauten seit den Sechzigerjahren des vorigen Jahrhundertes, welche 
ganz neue Absatzgebiete für die land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnisse 
schufen, die bisherigen Flußregulierungen, Wildbachverbauungen, Meliorationen, 
aller Art u. dgl . m„ haben eine wesentliche Verschiebung der land- und forst
wirtschaftlichen Bodenerträge nicht nur innerhalb der Gemeinde- und Landes
grenzen, sondern auch in den Ländern untereinander mit sich gebracht, ohne im 
jeweiligen Katastralreinertrage zum Ausdrucke zu gelangen. So kam es, daß 
sich die Erkenntnis von der Unzulänglichkeit des Katastralreinertrages als 
Besteuerungsgrundlage allgemein Bahn gebrochen hat, und so war es auch nahe
liegend, daß nicht nur die österreichischen Wirtschaftspolitiker, sondern auch 
die politischen Parteien ihr Augenmerk auf jene Bewegung in Deutschland 
richteten, welche die Einführung einer Bodenwertabgabe sich zum Ziele ge
setzt und auch in einer ganzen Reihe von Gemeinwesen im Laufe der letzten 
20 Jahre zur Durchführung gebracht hatte . Als bedeutsames Zeichen der Zeit 
muß gewertet werden, daß gelegentlich der Beratungen über ein derartiges 
Abgabegesetz in oer O�meindestuoe der L,andeshauptstadt L,im; a, d, D, sich 
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die Wortführer aller politischen Parteien grundsätzlich als Anhänger der 
Bodenreform bekannten. 

Es würde ebenfalls den Rahmen dieses kurzen Aufsatzes weit übersteigen, 
wenn auf die bereits nicht nur in Deutschland, sondern auch in den über
seeischen Ländern gemachten Erfahrungen über diese Art der Lastenverteilung 
näher eingegangen werden sollte . Es muß hier der Nachweis genügen, daß die 
Ergebnisse durchaus günstige sind. 

Die Bodenwertabgabe verfolgt den Zw eck, einen Teil der sogenannten 
Grundrente dem Gemeinwohle, also für die Kulturbedürfnisse des Staates, 
des Landes oder der Gemeinde dienstbar zu machen . Die Grundrente steht 
mit dem Begriffe vom Bodenertrage nach dem österreichischen Grundsteuer
gesetze in keinem Zusammenhange; sie ist lediglich abhängig von der Lage 
des Grundstückes, sowie den darin vorhandenen Bodenschätzen und seinem 
dadurch bedingtem Werte; sie ist somit ausnahmslos ein Produkt des Kultur
fortschrittes eines ganzen Volkes oder ein Geschenk der Allmutter Erde . 

Um den schwer definierbaren Begriff der Grundrente vollständig klar
zulegen, gebe ich den Vergleich wörtlich wieder, den der bedeutendste Volks
wirtschaftslehrer der Gegenwart und Führer der deutschen Bodenreformer 
Dr. h. c .  Adolf Damaschke in seinem Werke „Aufgaben der Gemeindepolitik" 
hiefür gewählt hat: 

„Veranstalten Kaufleute, Künstler, Gewerbetreibende oder Landwirte 
eine Ausstellung, so wird es ihnen nur natürlich erscheinen, die Kosten der 
gemeinsamen Veranstaltung nach dem Werte des Platzes zu verteilen, den der 
Einzelne beansprucht. Dieser wird im wesentlichen durch seine Lage bestimmt. 
Wer einen bevorzugten Raum in dem Haupteingange, an einer auffälligen 
Ecke usw . fordert, wird wesentlich mehr Beisteuer in die gemeinsame Kasse 
legen müssen, als wer sich mit einem weniger günstigen Platze begnügt . Und 
es gelte als ein Zeichen der Unreife, wenn etwa jemand zum Schlusse der Aus
stellung beklagen würde, daß der Ertrag auf dem von ihm gewählten Raum 
nicht seinen Erwartungen entsprochen hätte . Die Gemeinschaft bietet in der 
Vergebung des Platzes die Gelegenheit . Wie des Einzelnen Umsicht, Sachkennt
nis, Geschicklichkeit, Geschmack diese Gelegenheit ausnützt, ist seine Sache; 
Erfolge kommen ihm zugute; Mißerfolge hat er zu tragen." 

„ Ein solches Beispiel aus dem praktischen Leben beleuchtet wohl am 
klarsten den Begriff der Grundrente innerhalb des Gemeindelebens. Das Stück 
rohen Bodens, das der Einzelne in dem Gemeindegebiet besetzt, ist gleichsam 
sein Platz in der gemeinsamen Veranstaltung. Nach dem Werte dieses von 
ihm gewählten Platzes ist er zur Tragung der gemeinsamen Lasten verpflichtet. 
Was er dagegen durch landwirtschaftliche oder gärtnerische Verbesserungen, 
durch Erstellung von Wohn- und Werkstätten, also durch seine Arbeits- oder 
Kapitalsaufwendung, als Ertrag aus dem Boden gewinnt, darauf hat er Anspruch, 
als auf den Gewinn seines Kapitals, als auf den Lohn seiner Arbeit." 

„ Grundrente ist der wirkliche oder mögliche Ertrag, den ein Stück Boden 
'ergibt ohne Aufwendung von Kapital und Arbeit des Besitzers." 
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„ In deni Gemeinschaftsleben völlig besiedelter Kulturländer wird die 
Höhe der Grundrente in der Regel durch Angebot und Nachfrage bestimmt. 
Wo die Nachfrage am größten ist, d .  h .  wo die meisten Menschen leben und 
arbeiten wollen, wird deshalb die Grundrente am höchsten sein . je mehr durch 
Kulturaufwendungen der Gesamtheit die Lebens- und Arbeitsbedingungen 
verbessert werden, je mehr wird die Grundrente steigen ."  

„jeder Bau eines Bahnhofes, einer Brücke, jede Errichtung von Kirchen, 
Schulen, Krankenhäusern, Museen, jede Anlage von Schmuckplätzen und 
Parks wird neue Grundrente erzeugen . Alle Vorteile der dichteren Bevölkerung, 
der dadurch ermöglichten Arbeitsteilung und Absatzmöglichkeit der Produkte, 
alle Aufwendung für erhöhte Rechtssicherheit, Bildung und Gesundheit clcr 
Bevölkerung rufen Grundrente hervor ." 

„ Ihre Bewegung zeigt sich in dem Preise des nackten Bodens, der nichts 
anderes ist, als Kapitalisierung der Grundrente ." 

Es bestehen daher unzertrennliche Wechselbeziehungen zwischen Kultur
fortschritt und Grundrente und ist diese gleichsam ein Wertmesser fftr den 
jeweiligen Kulturzustand eines Volkes . 

Wie aus eiern Titel des bezogenen Werkes zu ersehen ist, beziehen sich 
die darin niedergelegten Ausführungen zumeist auf städtische Verhältnisse . 
Für das flache Land sind sie im wesentlichen nicht ganz zutreffend, insoferne 
sich der gemeine Wert der land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke de m 
mittleren Ertragswerte derselben in bezug auf Erzeugung von Bodenfrüchten 
nähert . 

Was nun die Auswirkung der Bodenwertabgabe in den städtischen Ge
bieten anbelangt, so müssen wir uns folgendes vor Augen halten: Der für den 
Ankauf eines Grundstückes gezahlte Preis steht im direkten Verhältnisse zu 
dessen Bodenwert; dieser ist ein Vielfaches der Grundrente und hängt innig 
zusammen mit dem jeweiligen Leihzinsfuß . Die Bodenwertabgabe als ein Teil 
der Grundrente wirkt als ständige Last auf dem Grundstücke, wird daher bei 
gleichbleibender Grundrente den Preis des Grundstückes um den Betrag der 
kapitalisierten Wertabgabe herunterclrücken, ganz abgesehen davon, daß sie 
der teilw eisen und sehr häufig beobachteten Monopolisierung des Bodens 
insbesondere in der Nähe der sich rasch entwickelnden Großstädte in der Hand 
einzelner oder zu diesem Zwecke gebildeter Gesellschaften zu spekulativer 
Bodenpreiserhöhung, infolge des damit verbundenen höheren Risikos, entgegen
wirken würde . Die im Siedlungsgebiete sich befindlichen noch unverbauten 
Grundstücke würden durch die mit der Bodenwertabgabe verbundenen höheren 
öffentlichen Abgaben früher als unter den jetzigen Verhältnissen der Verbauung 
zugeführt werden, um sie gezwungenermaßen nutzbringender zu verwerten . 
Es deckt sich in diesem Falle das Interesse des Einzelnen mit der Allgemeinheit 
in der Schaffung vermehrter Wohnungs- und Arbeitsgelegenheit . 

Die Auswirkung auf die land- und forstwirtschaftlich genützten Grund
stücke müßte eine Intensivierung der Produktion erzeugen, da die Bodenwert
abgabe als Teil der möglichen und erzielbaren Grundrente anzusehen ist, daher 
mit dem faktisch erzielten Ertrage in keinem unmittelbaren Zusammenhange: 
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steht. Oie Boderiwertabgabe würde auch hier, wie bei den städtischen Grund
stücken eine Verminderung der Bodenpreise und vor allem eine gerechtere Ver
teilung der Lasten mit sich bringen, wenn auch damit gegebenenfalls eine Minder
produktion an Bodenfrüchten zu Luxuszwecken Einzelner nicht vollständig 
hintangehalten werden könnte, so käme doch in einem solchen Falle immerhin 
der entsprechende Teil der Grundrente als Bodenwertabgabe der Gesamtheit 
zugute, was gegenüber den heutic:e11 Verhii.1tnissen einen nicht unbecleutenclen 
Schritt nach vorwärts beinhalten würde . 

Was nun die Auswirkung der Bodenwertabgabe als Ersatz der Hauszins
steuer auf die Bildung der Mietzinse anbelangt, so hat der Wiener Architekt 
Professor Ing . Sitte hierüber einen sehr interessanten Vortrag in Salzburg 
gehalten, der in knappem Auszuge als Grundlage für die nachstehenden Aus
führungen dient . 

Die von Sitte gebrachten Zahlenbeispiele gründen sich auf Berechnunge·; 
hinsichtlich des Verhältnisses zwischen den Bruttomieten, Baurenten und öffent
lichen Abgaben, bezogen auf die Nutzflächeneinheit der verbauten Grundstücke 
Wiens aus dem Jahre 1914 .  

Nach diesen hatte ein bestimmtes Gebäude in einer sehr guten Verkehrs
lage vom Bruttoertrage 6';<1 an jährlichen Auslagen, 26';<) an Verzinsung der 
Baukosten und 33% an Hauszinssteuer samt Zuschlägen abzugeben; es verblie
ben daher noch 35% an Reingewinn . 

Denken wir uns dieses Gebäude radial gegen die Peripherie der Stadt 
hin verschoben, so ist es wohl selbstverständlich, daß dessen Bruttozinsertrag 
im Verhältnisse zu der Entfernung von seinem ursprünglichen Standorte sinken 
wird . 

Dies können wir uns durch nachstehende graphische Darstellung ver
s: nn bildlichen. 
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0-R sei dieser Radialstrahl . In 0 steht das Gebäude; die Bruttomiete 
wird durch die Länge der Ordinate 0-1 zum Ausdrucke gebracht, auf welcher 
in dem genannten Verhältnisse die jährlichen Auslagen, die Verzinsung des 
Bauaufwandes und die öffentlichen Abgaben durch die Strecken . . . /- 1, 
1-2, 2-3, dargestellt erscheinen . Die Grundrente würde sich in diesem Falle 
ergeben aus der Bruttomiete abzüglich der jährlichen Auslagen und der Ver
zinsung des Bauaufwandes, würde daher in der Figur durch die Länge der 
Strecke 2-0 zum Ausdrucke gelangen . 

Wird nun dieses Gebäude von seinem bisherigen Verkehrspunkte O nach 
N verschoben, wobei die Entfernung 0-N nicht als räumliche, sondern als 
wirtschaftliche anzusehen ist, so gelangt hier die entsprechend geringere Brutto
rniete durch die Ordinate N-11 zum Ausdruck. 

Verbinden wir die Punkte 1 und II, so schneidet diese Verbindungslinie 
den Radialstrahl im Punkte R. Zwischen 0 und N liegen alle jenen Verkehrs
lagen, in denen die verschiedenen erzielbaren Bruttomieten des Gebäudes 
innerhalb der gewählten Grenzen möglich sein werden . 

Da es sich um ein und dasselbe Gebäude handelt, so bleiben sowohl in 
der Lage 0 als auch in der Lage N die jährlichen Auslagen (Versicherung, Be
leuchtung, Instandhaltung, Verwaltung, Kanalräumung usw .) gleich, ebenso 
die Verzinsung des Bauaufwandes und werden als parallele Linien zu 1-11 in 
1 und 2 ausgedrückt .  Die letztere schneidet den Radialstrahl in1 Punkte A und 
gibt in ihrer weiteren Verlängerung den Fußpunkt P unterhalb R. 

Aus der Figur ist sonach zu ersehen, daß theoretisch eine Verschiebung 
des Gebäudes bis in eine wirtschaftliche Entfernung 0-A eintreten könnte, 
um aus der Bruttomiete noch die Bestreitung der jährlichen Auslagen und 
die Verzinsung des Bauaufwandes zu erzielen, während eine Verschiebung über 
A hinaus vom Standpunkte der l(apitalsverzinsung nicht mehr in Frage käme. 
Den Punkt A nennt man daher die natürliche oder theoretische Anbaugrenze . 

Da die Hauszinssteuer durch ihre Eigenart die Verzinsung des Bauauf
wandes zur Gänze und die jährlichen Ausgaben zum größten Teile unberück
sichtigt läßt, indem sie vom Bruttozinse berechnet wird, so stellt sich ihr gra
phischer Verlauf durch die Verbindungslinie 3-P dar, welche den Radialstrahl 
im Punkte A1, der sogenannten künstlichen Anbaugrenze, schneidet . 

Die zwischen der künstlichen und der natürlichen Anbaugrenze liegenden 
Ge.bietsteile einer Großstadt waren daher unter der Einwirkung der Hauszins
steuer von einer privaten Verbauung im allgemeinen ausgeschlossen, da schon 
in A1, der künstlichen Anbaugrenze, dem Risiko der leerstehenden Wohnungen, 
welches in der Vorkriegszeit einen nicht unbedeutenden Einfluß auf die Bau
tätigkeit ausübte, nicht mehr voll Rechnung getragen werden konnte . 

Aus dem Bilde ist nun deutlich zu ersehen, daß die Hauszinssteuer eine 
ungleich höhere Belastung der niederen Mietlagen mit sich bringt, während die 
höheren Mietlagen ungleich weniger davon betroffen werden . Eine Steuer vom 
gemeinen Werte des Grund und Bodens, also ohne Berücksichtigung der darauf 
befindlichen Baulichkeiten, würde hingegen lediglich die Grundrente allein 
treffen . Ihr graphischer Verlauf ist in der Figur durch die strichpunktierte 
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Linie vergegenwärtigt, welche von A, der natürlichen Anbaugrenze, über B, 
dem Halbierungspunkte der Strecke A1-3, gezogen erscheint . 

Auch zeigt sich aus den beiden flächengleichen Dreiecken B-b-3 und 
B-a-Av daß die Gebäude von der Verkehrslage in M gegen das Stadtzentrum 
hin durch die Bodenwertabgabe eine progressiv stärkere Belastung erfahren 
würden, denen eine gleich große Entlastung nach der entgegengesetzten Seite 
hin entsprechen würde . 

Das Wichtigste jedoch wäre die Möglichkeit der baulichen Erschließung 
jeries Geländes, welches infolge der künstlichen Anbaugrenze bisher hiezu nicht 
in Betracht gezogen werden konnte, ganz abgesehen davon, daß durch diese 
Erschließung wiederum neue Abgaben (das schräg schraffierte Dreieck A1-A-a 
der Figur) entstehen und der Allgemeinheit zufließen würden . 

Diese Theorie Professor Sittes, deren konstruktiver Beweis wohl außer 
jedem Zweifel steht, hat in den Erfahrungen, die noch in der Vorkriegszeit 
in einigen großen deutschen Städten durch die Einführung der Bodenwertabgabe 
an Stelle der bisherigen Ertragssteuern gemacht wurden, auch eine praktische 
Beweisführung gefunden, insoferne sich die Abgaben für Grundstücke, deren 
Verbauung nur Wohnzwecken diente, bis zu einem Drittel der ursprünglichen 
Belastung verminderten . 

Die Einführung einer Bodenwertabgabe setzt voraus, daß der Bodenwert 
jedes Grundstückes ermittelt, registriert und in bezug auf die eintretenden 
Veränderungen sowohl hinsichtlich der Person des Besitzers, als auch des 
jeweiligen Bodenwertes in Übereinstimmung erhalten wird. In der Hauptsache 
würde es sich also um die erstmalige Aufstellung eines Bodenwertkatasters 
und in weiterer Folge um eine entsprechende Fortführung desselben handeln . 

Aus dem Gesagten ist es jedem Fachmanne sofort klar, daß zwischen 
der Organisierung eines Bodenwertkatas

'
ters und jener des österreichischen 

Grundkatasters gewisse ursächliche Zusammenhänge bestehen und der letztere 
nur einer Rekonstruktion bedarf, um durch Umstellung der Katastralrein
erträge auf Bodenwerte in einen Bodenwertkataster überführt zu werden. Wenn 
auch die Katastralparzelle als Einheit des Grundkatasters, insoferne ihre Ab
grenzung nicht gleichzeitig als Begrenzung der Eigentumsrechte anzusehen ist, 
als Grundlage für die Bodenbewertung eigentlich nicht in Frage kommt, so 
könnte, vorläufig wenigstens, eine Auflassung dieser Einheit nicht platzgreifen, 
da die damit verbundenen Arbeiten nicht mit einem Schlage zu bewältigen 
wären und auch der gesetzliche Zusammenhang zwischen dem Parzellarkataster 
und dem Grundbuche einer willkürlichen Parzellenauflassung widerspräche . 
Es müßte daher die Bodenbewertung nach den bestehenden Parzellen erfolgen . 

Was nun die Bodenbewertung selbst anbelangt, so stehen die Boden
reformer auf eiern Standpunkte der Selbsteinschätzung . Es ist dies auch der 
einzige Weg, der unter den heutigen Verhältnissen zum Ziele führen würde . 
Wenn auch nicht von der Hand zu weisen ist, daß eine amtliche Schätzung von 
Haus aus ausgeglichenere Ergebnisse zeitigen würde, so würde dieser einzige 
Vorteil nicht den ungeheuren Kostenaufwand hiefür rechtfertigen können . 
Es würde sich lediglich darum handeln, die im Wege der Selbsteinschätzung 
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seitens der Abgabepflichtigen gemachten Fehler auszugleichen . Schon im Gesetze 
müßten Strafbestimmungen im Vereine mit einer Wertzuwachssteuer vorgesehen 
werden, um beabsichtigte Minderschätzungen hintanzuhalten; außerdem 
kö11nte ein amtswegiges Ausgleichsverfahren die trotzdem noch verbleibenden 
Ungleichheiten der Ergebnisse abschwächen . Bei land- und forstwirtschaftlich 
genutzten Bodenflächen wäre der Katastralreinertrag, bei anderen Grundstücken 
der Flächeneinheitswert als Vergleichsg1'undlage heranzuziehen, aus welcher 
dann durch Mittelbildung unter Ausscheidung der Extreme auf ziemlich gute 
Mittelwerte geschlossen werden könnte, die für die erstmalige Erstellung der 
Bodenwerte ein vollkommen zureichendes Material liefern würden . Geringe 
Schwankungen wären naturgemäß zu tolerieren. 

Erfahrungsgemäß hat sich gezeigt, daß jede Wiederholung der Einschätzung 
der Bodenwerte eine nicht unwesentliche Verbesserung der vorausgegangenen 
Ergebnisse gezeitigt hat, und daß Unterschät zungen zu den Seltenheiten ge
hören, was ja auch psychologisch begründet werden kann . 

Die Frage der verwaltungstechnischen Durchführung der Umstellung 
des Grundkatasters zu einem Bodenwertkataster ist von mir bereits im Jahre 
1910 an dieser Stelle, und zwar im Oktoberhefte angeschnitten worden . Die 
damaligen Ausführungen sind wohl zum Teile als bereits überholt anzusehen; 
hier näher darauf einzugehen, liegt nicht im Rahmen der mir gestellten Aufgabe. 

Wenn auch theoretisch keinerlei Schwierigkeiten für diese Umstellungs
arbeiten vorliegen, so möchte ich doch in bezug auf das österreichische Bundes
gebiet vor übertriebenem Optimismus warnen, da die vielfach zum Vergleiche 
herangezogenen Verhältnisse in Deutschland, wo die Arbeiten in wenigen Mona
ten vollendet werden konnten, nicht so ohne weiters auf Österreich Anwendung 
finden können . Auch scheint mir die Forderung der Bodenreformer auf jährliche 
Wiederholung der Selbsteinschätzung viel zu weitgehend . Die Wertverschie
bungen machen sich, von Ausnahmen abgesehen, nicht so radikal geltend, daß 
sie innerhalb einer Jahresfrist fühlbar in Erscheinung treten werden . Es würde 
meiner Ansicht nach vollständig genügen, die Selbsteinschätzung in den größeren 
Städten alle zwei Jahre, in kleineren Städten, Märkten und Industrialorten 
alle fünf Jahre und in den Landgemeinden alle zehn Jahre vorzunehmen und 
für Ausnahmsfälle (Auffindung von Bodenschätzen, welche unmittelbare Wert
steigerungen mit sich bringen usw.) eine weitere Kürzung dieser Frist vorzu
sehen, denn es d_arf nicht übersehen werden, daß die Kostenfrage in ein gewisses 
Vethältnis zur tatsächlichen Wertsteigerung gebracht werden muß, und daß 
ja auch eine ständige Fortführung gewisse Werterhöhungen zu erfassen in der 
Lage sein wird . 

Zum Schlusse möchte ich noch zusammenfassend bemerken: 
Die auch in Österreich bereits erkannte Unzulänglichkeit der für Real

steuern bestehenden Bemessungsgrundlagen sowie die allmählich fortschreitende 
Erkenntnis von den ursächlichen Zusammenhängen zwischen Grund und Boden, 
Kapital und Arbeit einerseits, bzw . ihre Rückwirkung auf die Volkswohlfahrt 
anderseits in volkswirtschaftlicher Beziehung, weisen den Weg, der zur Boden
reform führen muß. Als Monopol c;ler Monopole w�irc;le oer Qrunct und ßoden 



erst durch die Bodenreform jene Bedeutung zurückgewinnen, welche ihm durch 
die erwähnten verfehlten gesetzgeberischen Maßnahmen entzogen wurde . 
Und ganz naturgemäß müßte sich diese erhöhte Bedeutung auch auf jene 
öffentlichen Verwaltungszweige übertragen, welchen die Durchführung der 
Bodenreform obliegen würde, und hiezu gehört vor allem der österreichische 
Grundkataster . 

Über die T:riangulie:rung 1. Ordnung in Finnland. 
Von Ing. H„ Ro h r e r .  

Einer in deutscher Sprache erschienenen Publikation des Finnischen 
Geodätischen Institutes über „die Beobachtungsergebnisse der Südfinnischen 
Triangulation in den Jahren 1 920-1 923" entnehme ich die nachstehenden 
auf die Triangulierung I .  Ordnung und Basismessung in diesem Lande bezug
habenden Daten . 

Im Jahre 191 8 ist in Finnland ein Geodätisches Institut gegründet worden, 
das sich in den folgenden Jahren mit der Erkundung, Signalisierung und Messung 
einer meist doppelten Dreieckskette von rund 600 km Länge unweit des 60 . Par
allelkreises beschäftigt hat . 

Die Kette enthält 52  Dreieckspunkte von einer mittleren Seitenlänge 
von 30 km und ist bisher an zwei Basen angeschlossen; die Messung einer dritten 
Basis ist beabsichtigt . 

Als Instrumente sind zur Winkelmessung Schrauben rnikroskoptheoclolite 
der Firma Hildebrand von 27 cm Durchmesser mit Doppelsekundenangabe 
verwendet worden . Am Fernrohr derselben befindet sich ein um 90° drehbares 
Okularmikrometer . Die Mikroskope sind mit zwei um zwei Drittel Umdrehungen 
voneinander entfernten Fadenpaaren versehen . ·  

Der Runn wurde so klein gehalten, daß er vernachlässigt werden konnte . 
Zur Sichtbarmachung der Dreieckspunkte sind bei Tag Heliotrope, zur 

Nachtzeit gewöhnliche Automobilwerfer von 30 cm Durchmesser mit Azetylen
beleuchtung und mit einem Einrichtdiopter verwendet worden . 

Später sind auch eigens konstruierte Lichtwerfer von Rosenberg in Berlin 
gleichfalls mit Azetylenlicht und mit Einrichtfernrohr in Gebrauch genommen 
worden. 

Es war geplant, auf allen Punkten eine gleiche Anzahl Heliotrop- und 
Nachtbeobachtungen auszuführen; tatsächlich sind aber die letzteren wegen 
der starken Abendbewölkung in überwiegender Zahl vorhanden. 

Beobachtet wurde ausschließlich in zwölf vollen Richtungssätzen, wobei 
die Reihenfolge der Beobachtung 1, 2 . . . . .  n, n . . . . . 2, 1 war. 

Zwischen Kreislage rechts und Kreislage links wurde der Horizontal
kreis um 90° und zwischen den einzelnen Sätzen um je 71/2° verstellt . 

Jedes Objekt ist mit dem beweglichen Faden anfangs viermal später nur 
mehr dreimal pointiert worden . Die Beobachtung selbst wurde dabei in folgender 
Art ausgeführt . Die Okularmikrometerschraube wurde auf die Normallage 
10.000 gebracht untl der Zielpunkt auf einige Bogensekunden genau eingestellt. 
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Dann wurde das Ziel dreimal mit dem beweglichen Faden pointiert und hierauf 
die beiden Mikroskope abgelesen. 

Die Beobachtung erstreckte sich auf eine Zeit von eineinhalb bis zwei 
Stunden vor Sonnenuntergang bis Mitternacht . 

Vergleichshalber sei erwähnt, daß im Durchschnitt ein Dreieckspunkt in 
acht Tagen erledigt wurde . 

Sehr gut stimmen die Dreiecksschlüsse . 

Nach dem internationalen Genauigkeitsmaß 

die Triangulierung m = ± 0'29". 

= - wird für n1 , ± 
1/-[ vv] 
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Der mittlere Fehler einer Richtung in einem Satze ist c. = 0'62", folglich 
der mittlere Fehler eines in zwölf Sätzen beobachteten Winkels 

± 1/
1
2
2 

. s = ± 0"25". 

Die Dreiecksschlüsse aus 39 Dreiecken verteilen sich wie folgt: 
' 

von o·Cf' bis o· 1" 7 Dreiecke 
0 ·1 " 0 ·2 4 " 

0·2 " 0·3 4 " 

0·3 " 0·4 3 " 

o·4 " o·s 7 " 

0· 5  " 0"6 4 
0'6 " 0 ·1 3 " 

0·7 " o·8 3 " 

o·8 " o·9 1 " 

o·9 " 1 ·o 2 " 

1 ·05" 1 " 

Summe . 39 Dreiecke . 

Von den beiden gemessenen Basen liegt eine 2616 m lange in Sa 1 t v i k 
auf der Inselgruppe A 1 a n d, die andere 5882 m lange in S a n d ö in der Gegend 
von H a n k o .  Außerdem ist noch eine 720 m lange Versuchsbasis auf der Insel 
S a n t a  h a m  i n  a eingerichtet . Die Länge dieser Basis ist vorläufig nur durch 
etalonierte Drähte ermittelt worden . 

Die Messung der Basen erfolgte mit Invardrähten der Firma C a  r p e n
t i e r in Paris, die auf der Versuchsbasis in Potsdam etaloniert wurden . 

Der mittlere Fehler der Basen ist für S a 1 t v i k mit ± 1 ·1 mm und für 
H a  n k o mit ± 2·4 mm errechnet worden. 

Autorisierung der „ Versuchsanstalt für Behelfe zur Zeita 
messung" im Bundesamte für Eich- und Vermessungs

wesen. 

Das Bundesministerium für Handel und Verkehr (Handel) hat im Einver
nehmen mit dem Bundeskanzleramte (Justiz) der bereits bestehenden Versuchs-
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anstatt für Behelfe zur Zeitmessung am Bundesamt für Eich- und Vermes
sungswesen in Wien die Berechtigung eingeräumt, für das Gebiet „Behelfe 
zur Zeitmessung" Zeugnisse auszustellen, die als öffentliche Urkunden anzu
sehen sind . Die Versuchsanstalt übernimmt jede Art von Uhren und Instru
menten zur Prüfung, welche, wie Chronographen, Koinzidenzapparate, Pen
del, Passageninstrumente, Universale usw . mittelbar oder unmittelbar zur 
Messung oder Bestimmung der Zeit dienen, wobei sich der Prüfungsvorgang 
nach der besonderen Art der zur Prüfung eingelieferten Instrumente und 
nach den Anforderungen, welche an sie hinsichtlich Genauigkeit und Verläß
lichkeit gestellt werden, richtet . Taschenuhren werden beispielsweise, falls 
nicht besondere Wünsche hinsichtlich ihrer Untersuchung geäußert werden, 
in erster Linie rücksichtlich ihres Verhaltens gegenüber Temperatur- und 
Lagenänderungen untersucht . Bekanntlich sind diese Uhren beim täglichen 
Gebrauche großen Temperaturunterschieden ausgesetzt, da sie bei Tage nahezu 
die Körpertemperatur ihres Besitzers annehmen, dagegen bei Nacht, insbesondere 
im Winter, auf eine Temperatur von + 10° und weniger abgekühlt werden . 
Auch ihre Lage ist in der Regel bei Tag und Nacht eine verschiedene . Von den 
Temperatur- und Lagenänderungen wird aber der tägliche Gang selbst hoch
wertiger Präzisionsuhren beeinflußt . Diesen Umständen wird bei der Prüfung 
Rechnung getragen, indem die Taschenuhren in verschiedenen Lagen in einer 
elektrisch betriebenen Heizkammer verschiedenen Temperaturen zwischen 
+ 5° und + 35° ausgesetzt werden . Während dieser Behandlung wird in den 
einzelnen Prüfungsstadien der tägliche Gang der Uhr bis auf ein Zehntel der 
Sekunde genau bestimmt .  Irgendwelche Eingriffe in die Uhr, wie etwa Gang
regulierungen, werden seitens der Versuchsanstalt nicht vorgenommen; sie 
begnügt sich, den· täglichen Gang bzw. dessen Änderungen festzustellen und, 
falls die Uhren den an sie zu stellenden Anforderungen entsprechen, eine Be
scheinigung hierüber auszufertigen . Interessenten werden den Ankauf einer 
teueren Uhr von dem Ergeb11is einer Prüfung abhängig machen oder die Einrich
hmgen der Versuchsanstalt nach einer Uhrenreparatur in Anspruch nehmen 
können . Den Uhrenerzeugern und Händlern wird eine Einrichtung willkommen 
sein, die ihnen clie Mittel an die Hand gibt, um sich gegen eine unlautere Kon
kurrenz zu schützen . 

Außerdem fällt in den Wirkungskreis der Versuchsanstalt die Erstattung 
von Gutachten über Zeitdienst- und Zeitverteilungsanlagen . 

Die Errichtung der Versuchsanstalt ist der Initiative des Präsidenten 
des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen, Ing . Alfred G r o m a n n, 
und der zielbewußten und energischen Förderung durch den Altmeister des 
technischen Versuchswesens in Österreich, Sektionschef Dr. Wilhelm E x  n e r, 
zu danken . Leiter der Versuchsanstalt ist Oberbaurat Dr . Friedrich H o  p f n e r, 
sein Stellvertreter Oberkommissär Ing . Hans j e  r i e, welche zur verantwortlichen 
Unterzeichnung der Zeugnisse ermächtigt sind . 
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Literaturbericht. 

1. Bücherbesprec h u n g e n .  

Bibl iotheks-Nr. 661 .  C f  s e 1 n e s e d m  i m  1 s t n e t a b u  I k y t r i  g o n o
m e t  r i c k y c h f u n k  c f. (Zahlenmäßige siebenstel l ige Tafel n  der trigonometri
schen Funktionen.) Zusammengestel l t  von Ing. Josef K i' o v ä k, Prag 1925. 
Eigenverlag, Preis 12 Kc, broschiert. 

· 
Mit  zunehmender Anwendung des maschinellen Rechnens für trigonometrische Berech

n ungen machte sich ein Mangel an handlichen siebenstcll igen trigonometrischen Zahlentafeln 
fiir die unmittelbaren, natürl i chen Werte der Winkelfunktionen in  alter Kreistei l ung geltend. 
Das „0 p u s p a 1 a t i n u 111" von Dr. j o r d a  n kommt für al lgemeine trigonometrische 
Berechnungen nicht in  Betracht, da  es nur die Sinus- und Cosinuswerte gibt. Weiters war 
auf diesem Gebiete bis vor kurzer Zeit nur noch die ältere V c g a H ü 1 s e sehe siebenstel l  ige Tafel 
für die Sinus-, Cosinm:-, Tangens- und Cotangenswcrte von Minute zu Minute vorhanden. 

Vor kurzem hat der Verband deutscher Rechenmaschinenfabrikanten eine umfang
r �iche siebenstell ige Tafel für alle vier Funktionswerte von 1 o'' zu 1 O" herausgegeben. Fast gle ich
zeitig scheint s ich Herr Ing. K r  o v ä k mit der Berechnung vorliegenden Tafeln beschtiftigt 
zu haben, welche in äußerster Gedrängtheit auf 1 5  Seiten die Sinus- und Cosinuswerte von 
o·i bis 90°, die Tangenswertc von 0° bis 45° und die Cotangenswerte von 45° bis 90° in  einem 
Intervall von 3'  zu 3'  gibt. D ie Differenzen für die Interpolation sind für e inzelne Sekunden 
auf drei Dezimalstel len der. letzten Stelle ausgewiesen. Für genaue Berechnungen der s iebenten 
Stelle müßen noch die zweiten D ifferenzen berücksichtigt werden. Die Korrektionen h iefür 
sind für das Intervall von 6" ausgerechnet und seitl ich in Tabel len zusammengestel lt .  Diese 
und e inzelne andere Einrichtungen der Tafeln  sind in  ähnl icher Weise angeiegt wie die von 
Hofrat E n g e 1 herausgegebenen „Zehnstel l igen Tafeln der Sinus, Cosinus und Tangenten 
für die dezimale Tei lung des Nonagesimalgrades", was darauf zurückzuführen ist, daß Herr 
Ing. Kfoväk als Beamter des Triangul ierungs- und Kalkülbiiros des ehemaligen österreichi
schen Finanzministeriums an deren Berechnung gearbeitet und die h iebei gemachten Erfah
rungen bei der Anlage des vorliegenden Werkes verwertet hat. 

Die Anordnung der Tafeln von 3' zu 3'  i st meines Erachtens nicht glücklich gewählt. 
Die Tafeln sind dadurch zwar sehr kurz und hand li ch geworden, die Interpolation ist aber 
umständl i cher und gibt le icht zu Fehlern Anlaß.  

D a  die  Tangentenwerte nur  bis 45° angegeben sind, muß bei Winkeln, die d iesen Wert 
übersteigen, mit dem Kompl imentwert gerechnet werden und analog ist bei den Cotangenten
wcrten unter 45° vorzugehen. Instruktive Beispiele für den Gebrauch der Tafeln s ind e in le itend 
gerechnet. Al les in  al lem kann gesagt werden, daß das vorliegende Werk bei äußerster Ge
drängthei t  al len praktischen Anforderungen entspricht und deshalb sowie mit Rücksicht auf 
den b i l l igen Preis wärmstens empfohlen werden kann. R. 

Bibl iotheks-Nr. 662. Ing. K. G e n a u  c k : R a t g e b  e r i n G r u n d
b u c h s a c h  e n f ü r  j e d e r  m a n  n. 2. Auflage ( 124 Seiten). Verlag Franz 
D e u t i c k e, Wien und Leipzig 1924. Preis geh. 1 S 80 g. 

Der Verfasser hat s ich zur Aufgabe gemacht, e i ne n  Führer zu schreiben, der den Grund
interessenten i n  e ingehender und dabei le ichtverständl i cher Weise über al le Fragen des Grund
buches und Grundbesitzes i nformiert und ihm mit Rat und Erfahrung zur Seite steht. Das 
Buch ist daher vor al lem für Laien bestimmt, und zwar für Grundbesitzer, Käufer und Ver
käufer von Grundstücken, wird aber auch dem gute Dienste leisten, der öfters in die Lage 
ko.mmt, solchen Parteien Ratschläge ertei len zu müssen. Dadurch, daß s ich der Autor seine 
Erfahrungen i n  den Ämtern an Ort und Stel l e  erworben hat,  a l le  Fragen bis  ins  kle inste Detai l  
behandelt, e ine Fülle  von praktischen Ratschlägen seinen Lesern bringt, wird er wirkl i ch 
e in unentbehrl i cher Ratgeber für jeden Grundbesitzer, spezie l l  aber für den Wiener Hausherrn. 
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Aus dem reichen Inhalt möge angeführt werden, daß außer dem Grundbuch besprochen wird : 
das Hypothekenwesen, die Belehnung der Grundstücke und die dafür empfeh lenswerten 
Geldinstitute, die Beurte i lung des Schätzungswertes aus der Höhe der Hypothek, die Durch
führung eines Grundstückverkaufes, die Aufste l lung von Kaufverträgen, die verschiedenen 
Arten von Grundbuchsgesuchen, die Gebührenbemessung im Grundbuch, bei Käufen und 
bei Vermögensübertragungen, die Parzel l ierung von Grundstücken, die auf den Wert e ines 
Grundstückes einflußnehmenden Momente, die Berechnung der Rentabi l i tät e ines Einfamil ien
hauses, das Erbbaurecht usw. 

D ieser gedrängte Auszug zeigt, daß das Buch nicht nur ein Ratgeber fürs Grundbuch, 
sondern für den gesamten Grundstücksverkehr ist und dadurch für jeden Grundbesi tzer 
unentbehrl ich wird. 

Nun möge es dem Rezensenten gestattet sein, e inzelne Berichtigungen vorzubringen, 
die ihm bei der D urchsicht des Buches aufgefal len s ind.  

Dadurch, daß die seit 1 9 1 4  eingetretenen Veränderungen nicht i m  Text des B uches 
berichtigt, sondern in  den Seiten 1 bis XX dem Buche vorangestel l t  wurden, wird sein Studium 
erschwert und überdies, da  e ine vol lständige Richtigstel lung nicht mögl ich war, manches 
Mißverständnis hervorgerufen. So wird das eine Mal von Bezirksvermessungsämtern gesprochen 
das andere Mal von Evidenzhaltungen, ohne daß auf die Identität beider Ämter h ingewiesen 
wurde. Eine andere Fassung würde das Kapitel der Grundbuchsmappen erfordern. Vor al lem 
wäre darauf h inzuweisen, daß die Grundbuchsmappe, welche auch in  anderen als den ange
führten Maßstäben vorkommt, nur e ine Kopie der im Bezirksvermessungsamt aufl iegenden 
Fortführungsmappe ist, daß die letztere in bezug auf Genauigkeit  der Darstel lung die e inzig 
maßgebende Mappe ist und Maße nur aus dieser und nur  von Fachleuten entnommen werden 
sollten. Die Grundbuchsmappe ist deshalb so ungenau, wei l  Neueintragungen nicht durch 
l\artierung, sondern nur durch Kopierung h ineinkommen und wei l  ihr Blatteingang gewöhn
l ich  viel größer ist. Auch wirkt es irreführend, aus der Mappe 1 :  2880 Maße auf 111111 genau 
zu entnehmen und deren natürl iche Länge dann auf dm zu berechnen, wo sie zufolge des 
Abgreiffehlers nur  eine Genauigkei t von 1 1/2 /11  plus dem unberücksichtigten Mappeneingang 
haben können. Es wäre daher in  diesem Abschnitte der Nichtfachmann vor dem selbständigen 
Abnehmen von Maßen aus jeder Mappe ausdrückl i ch zu warnen. Dagegen wäre jedem Grund
e igentümer die Anschaffung e ines Planes seines Grundbesitzes, in  welchem eventuell in Feld
skizzen, Manualien oder Situationsplänen vorhandene Maße seiner Besitzgrenzen einzutragen 
wären, anzuempfehlen. Statt des Planes könnte er s ich auch eine beim Bezirksvermessungsamt 
erhältl iche Mappenkopie oder einen im Mappenarchiv erhältl ichen Mappenabdruck, in  welchem 
er den für s ich in  Betracht kommenden Tei l  adj ustieren läßt, anschaffen. So ein Plan i st für 
den Grundbesitzer mindestens so wichtig, wie der Grundbuchsauszug und die Grundbesitz
bogenabschrift. Es wären daher die Grundbesitzer speziel l  auf die W ichtigkei t  der Bezirks
vermessungsämter und der Katastralmappenarchive aufmerksam und mit deren Einrich tungen 
vertraut z u  machen. Aus diesem Grunde wäre dem Verzei chnis der Bezirksgerichte und Steuer
ämter auch ein Verzeichnis der Vermessungsbezirke anzuschl ießen. Ebenso wäre die Anschrift 
des J\atastralmappenarchives zu bringen. Ein besonderer Abschnitt wäre der Wichtigkeit  
der dauernden Vermarkung der Besitzgrenzen zu widmen. 

Einen entschiedenen Mißgriff hat der Verfasser dadurch begangen, daß er für größere 
Parzell ierungen die Betrauung e ines Bauingenieurs, der zugle ich Zivi lgeometer ist, an Stel le 
eines Zivilgeometers empfiehlt. Der Verfasser hat übersehen, daß die Durchführung von 
Parzel l ierungen seit jeher e ine der Hauptaufgaben der Zivilgeometer war und daß derjenige 
der berufenere Fachmann h iefür i st ,  der die größere Praxis darin erworben h at. Die auf die 
Parze l l ierung bezughabenden Kenntnisse des Bauingenieurs erwirbt sich der Zivi lgeometer 
sowohl während seiner Studien, als wie auch während seiner praktischen Tätigkeit. 

Der Abschnitt über das Erbbaurecht könnte wegen seiner großen Bedeutung für das 
Siedlungswesen etwas breiter gehalten werden. 

Bei der, i nfolge des starken Absatzes der zweiten Auflage, bald notwendig ·werdende n  
Neuauflage dürfte sich auch d i e  Verarbeitung d e r  d e m  B uch derzeit a l s  Ergänzung voran-
gestellten Neuerungen im Innern ctes Textes empfehlen,  L. 
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Bibl iotheks-Nr. (Kartensammlung). V e r k e h r s- u n d  R e i s e k a r t e  d e r  
R e  p u b 1 i k · Ö s t e r r e i c h . D ruck und Verlag des Kartographischen früher 
Mil itä rgeographischen Institutes in  Wien. 1 925. Preis S 2·so. 

Das Kartographische, früher Mi l i tärgeographische Institut hat i m  April  1 925 eine 
Verkehrs- und Reisekarte Qer Republ ik Österreich i m  Maßstabe 1 : 600.000 herausgegeben .  
D iese Karte wirkt durch gut erdachtes und sehr  wirksames Hervorheben der  wichtigen Daten 
u n d  Hinweglassung al ler störenden Details trotz besonderer Reichhaltigkei t  ungemein über
s ichtl ich. 

Auf der Hauptkarte sind al le Eisenbahnen, Schiffahrts-, Auto- und Pferdepostl inien, 
sowie die wichtigen Straßen dargestel lt .  D urch Aufnahme aller für das reisende Publikum 
wichtigen Angaben über den Eisenbahn- und Schiffahrtsverkehr, al ler nennenswerten Sommer
frischen und Kurorte, der gro ßen W intersportplätze, von Schutz- und Unterkunftshütten 
nebst i hrer Vereinszugehörigkei t  und sogar der Jugendherbergen ist den verschiedensten 
Bedürfnissen Rechnung getragen und wird die Karte ein geradezu unentbehrl i cher Behel f 
für al le Reisenden. Auf einer Beikarte s ind die wichtigsten Verkehrsl inien von M itteleuropa, 
sowie sämtl iche Fluglinien mit Angabe der Landungsplätze und Flugzeiten dargestel lt .  Zur 
Karte wird auch ein sehr wertvolles Verzeichnis al ler Stationen und Orte, sowie der Schutz-
hlltten und Unterkunftshäuser beigegeben. L e r n e r. 

2. Zeitsch riften sc h au. 

A 1 1 g e m e i n e V e r m e s s u n g s n a c h r i c h t e n .  
N r .  7 .  K o s t :  D i e  Fehler d e r  Polygonzüge u n d  ihre Ausgleichung (3. Fortsetzung). -

H u m b e r  t :  Untreue und Urkundenfälschung. - M e y c r :  Neumessungskartiec: 
rung auf Mi l l imeterpapier. - Vereinfachung des Verfahrens bei Fortschreibung 
von Straßenflächen im Kataster auf den Namen der Gemeinde. - E w a 1 d :  Ein 
Rundflug über Deutschland .  

Nr. 8 .  K o s t : D i e  Fehler der Polygonzüge und ihre Ausgleichung (4. Fortsetzung). -
M a r t e l  1 :  Zur Gesch ichte der Feldbere in igung. - H u n e m :  Neues zur Be
wertung der bebauten Grundstücke bei der Vermögenssteuer 1 924. - R o t h  k e g e 1 :  
Zur Frage der Ermittlung des Bodenwertes bei landwirtschaftl ichen Bes itzungen. -
H u m  b e r  t :  Untreue und Urkundenfälschung (Schluß). 

Nr. 9. K o s t:  Die  Fehler der Polygonzüge und i hre Ausgleichung (5. Fortsetzung). -
C z e r w a t z y :  Neue Rechenformeln für Grenzverlegungen. - B 1 u 111 e n b e r g :  
Der Topographische Vermessungsdienst  i n  Niederländisch-Indien 1 874- 1 924. 

Nr. 1 0. H e n t s c h e 1 :  Über Dreiecks-, Bei- und Polygonpunkte. - S a u  e r :  I rrwege 
auf dem Gebiete der Grundsteuerveranlagung. - 1( r ü g e  r :  Siedlungspläne ui1d 
Siedlungsverbände. 

Nr. 1 1 .  K o s t : Die Fehler der Polygonzüge und i hre Ausgleichung (5. Fortsetzung und 
Schluß).  - M a r t e 1 1 : Über Baufluchtl inien.  

Nr. 1 2. H a m m e r : John Hayford t. - D o r n : Die Richtigstel lung der Flurnamen bei  
Anfertigung neuer Karten i m  Umlegu ngsverfahren, be i  l\atasterneumessungen usw. 
- H ä n e 1 :  Nivel l ierlatte mit schräger Tei lung. - B l u m c n b e r g :  Der Topo
graphische Vermessungsdienst in  Niederländisch-Indien 1 874- 1 924. 

Nr. 1 3 .  N i  c o 1 a i :  Reformvorschläge zur Grundbesteuerung. - Die Obersekretärlaufbahn 
in  der preußischen Katasterverwaltung. 

S c h w e i z e r i s c h e  Z e i t s c h r i f t  f ü r  V e r m e s s u n g s w e s e n  u n d  
K u l t u r t e c h n i k. 
Nr. 3. B a e s  c h 1 i n :  Compensation s impl ifice d'une station observee d'apres la „Methode 

des secteurs". - Auszug aus der Verordn ung betreffend die Grundbuchvennessungen 
und aus den Erläuterungen dazu (Fortsetzung). - Note sur l e  Goniostadigraphe. -

Jah resber i cht des  Zentralvorstandes ü ber die Vereinstätigkei t  im Berichtsj ahre 1 924. 
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Nr. 4. B a e s  c h 1 i n :  Compensation simpl ifiee d'une station observee d'apres la „Methode 
des secteurs" (Schluß). - Auszug aus der Verordnung betreffend die Grundbuch
vermessungen und aus den Erläuterungen dazu ( Schluß).  - Bericht über den Vor
tragskurs der deutschsprechenden Sektionen des S. G. V. 

Z e i t s c h r i f t f ü r I n s t r u m e n t e n k u n d e. 
2. Heft. H e  n v e 1 i n  k :  Die Prüfung der Kreistei lung von Theodol iten und Universal

instrumenten. - L ü d e  m a n  n :  Grundlagen für einen Voranschlag der Genauigkeit 
von Einwägungen II .  0.  mit einspielender Libelle. - H e  i 1 a n  d :  Die Brauchbar
keit der Drehwagen im Felde. 

3.  Haft. M a r c h a n  d :  Ein neuer Steilschachttheodol it  für Nachtragsmessungen. - Die 
Tätigkeit der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt im Jahre 1 924. 

Z e i t s c h r i f t f ü r V e r m e s s u n g s w e s e n .  
Heft 5 u .  6 .  S c h 1 ö t z e r :  Neuausgleichung des bayerischen Hauptdreiecksnetzes südlich 

der Donau. - S c h n e i d e r : Über die Schrägmessung mit  Stahlband und Gefäl l 
messer. - R a d  t k e :  Längenmessungen mit Schrägmesser. - R a d t k e :  Aus  
Elsaß-Lothringen. 

Heft 7 u.  8. S c h 1 ö t z e r :  Neuausgleichung des bayerischen Hauptdreiecksnetzes südlich 
der Donau (Schluß). - G r u b e  r:  Ein vereinfachtes Rechenschema zur Auflösung 
der Normalgleichungen für Rechenmaschinen. - M e i ß n e r :  Zur Vereinfachun'g 
der isostatischen Reduktion. - M a u r e r :  Schiefachsige und querachsige Karten
abbildungen. - L ü d e m a n n :  Die erdmagnetisohe Deld ination in Deutschland 
von 1 890 bis 1 920. 

Alle hier angeführten Bücher und Zeitschriften können durch die Sallmayersche 
Buchhandlung, M. Patkiewicz, Wien, 1. Schwangasse 2, bezogen werden, 

Vereins-, Gewerkschafts· und Personalangelegenheiten. 

1. Mitte i l u n g en der Gewerkschaften.  

Neuwahlen der Landesgruppenleitungen der Gewerkschaft der Geometer 
im österreichischen Bundesdienste. 

G r u p p e  B lt n d e s  a m  t :  Obman n : R o h r e  r, Stellvertreter : W r u ß, Schrift
führer : Franz S c h i f f  m a n n, Zahlmeister : Friedrich S c h i f f m a n n, Landesbeisitzer : 
L e r n  e r.  

L a n d e s g r lt p p e N i e d e r ö s t e r r e i c h :  Obman n : S i m o n e k,  Stellvertreter : 
G r i 1 1 , Schriftführe r :  S c h o n  o f s k i ,  Schriftführerste l lvertreter : R e  i b h o r n, Zahl
meister : G a  u 1 h o f e r, Landesbeisitzer : H e r z. 

L a n d e s g r u p p e 0 b e r ö s t e r r e i c h :  Obmann : G e r h a r d, Stellvertreter : 
D e m e 1 t, Schriftführer : T h  o m ü 1 1  e r, Schriftführerstell vertreter : W e s  s e 1 y, Zahl
meister : K n ö b 1, Zahlmeisterstellvertreter : T a s c h n e r, Vertreter für den Landesverban d :  
D e m  e 1 t ,  Vertreter f ü r  Wie n : K n ö b 1 .  

L a n d e s g r u p p e  S a l z b u r g : Obmann : K r o n s e r, gleichzeit ig Landes
beisitzer. Die übrigen Funktionäre noch nicht bekanntgegeben. 

L a n .cl e s g r u p p e  S t e i e r m a r k : Obmannn : L e i x n e r, Stellvertreter : F r i t z, 
Schriftführe r :  E s  s e r, Schriftführerstellvertreter : M o  g g, Zahlmeister : V e s s e  1 ,  Zahl
meisterste l lvertreter : L u h n,  Landesbeisitze r :  W a n i e k,  Stellvertreter :  S c h a f f  u s. 

L a n d e s g r u p p e K ä r n t e n :  Obman n : A u e r, Stellvertreter : S c h m i e d, 
Schriftführe r :  T i  1 1 , Schriftführerstel lvertreter : G e y e r, Zahlmeister : S c h n i t z e r, 
Stel lvertreter : W a g n e r, Landesbeisitzer : S c h m i e d, Stellvertreter : W i n k 1 e r. 

L a n d e s g r u p p e T i r o 1 :  Obman n :  T i c h y, Schriftführer : S c h w e i g g 1 ,  
Zahlmeiste r :  , Landesbeisitzer : P a t z. 
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2. Vereinsnac h richten. 

Bericht über die IX. ordentliche Hauptversammlung des österreichischen 
Geometervereines; 

Sie fand am 5. April cl. J. in den Räumen des Geodätischen Seminars der Technischen 
Hochschule in  Wien statt. Von auswärts waren Obervermessungsr;it M a r t i n z aus Graz, 
Vermessungsoberkommissär H e r m a n n  aus Horn und viele l(ollegen aus Niederösterreich 
erschienen. Von Oberbaurat W c l l i s c h ,  der sein Fernbleiben entschuldigt hatte, lag e in 
Begrüßungsschreiben vor. 

Der Obmann Hofrat W i n t e r  eröffnet um 10 Uhr die Hauptversamml ung, häl t 
e inen kurzen Rückbl ick über die Tätigkeit  der Vereinsleitung in cler Angelegenheit der S l udicn
reform uncl stel lt  mit  freudiger Genugtuung die endliche, die Geometerschaft in jeder Hin
sicht befriedigende Verwirkl ichung dieses iiltesten Progr�unmpunktcs des Gcometerverei1ws 
fest. Mit anerkennenden Worten gedenkt er der unermüdl ichen, erfolggekrönten Bemü
hungen des Herrn Hofrates Prof. Dr.  D o l e  z a l ,  sowie der tät igen Mi tarbeit des Herrn Hof
rates Prof. D ipl .-Ing. K l i n g a t s c h und fordert die Versammlung auf, clen genannten 
Herren den Dank der H auptversammlung durch Erheben von den Sitzen zum Ausdrucke 
zu bringen, welcher Aufforderung die Versammlung mit Begeisterung nachkommt. 

Von den weiteren Persönl i chkeiten, welche s ich um das Zustandekommen der Studien
reform den besonderen Dank der Geometerschaft verdient haben, nennt dct Obmann in erster 
Relhe die Herren Ministerial räte Dr. L e i t h c vom Bundesministerium für Unterricht und 
Dr. H o f b a u e r  vom Bundesministerium für Finanzen, sowie den Präsidenten der National
versamml!rng Herrn Staatssekretär a. D.  und Nationalrat Wi lhelm M i  k l a s, und bittet 
die Versammlung um die Zustimmung, den genannten Herren den Dank der Hauptver
sammlung in  entsprechender Form abstatten z u  dürfen. 

Als e in Zeugnis des allgemeinen Anklanges, clen die neue Fachschule gefunden hat, 
erwühnt Hofrat W i n t e r die große Zahl von in der Praxis stehenden Geometern aller Kate
gorien, welche ihre Studien an der neuen Fachschule als ordentliche Hörer ergänzen, sowie 
den einmütigen Wunsch der Hörer des II. Jahrganges des Geodätischen Kurses an der Wiener 
Technischen Hochschule, an dessen Stell e  gleich die neue Fachschule inskribieren zu dürfen .  
Da d ie  Technische Hochschule diesem Ersuchen nachkam, mußte  schon i n  diesem Studien
jahr der I I .  Jahrgang der Vermessungsfachschule eröffnet werden, so daß der Geodätische 
Kurs an der Technischen Hochschule in Wien eigentl ich zu bestehen aufgehört hat. 

Über die Aufnahme unserer Studienreform in der Tschechoslowakischen Republ i k  
berichtet d e r  Obmann, d a ß  am 8. Februar 1 925 in  Brünn eine Massenversammlung statt
gefunden hat, an der u. a. über 1 63 Geometer, Vertreter a l ler  Hochschulen technischer Rich
tung und vieler Ministerien tei lgenommen haben, welche den Beschluß faßten, an der Errich
tung der vierjährigen Fachschule unter allen Umständen festzuhalten. Bezügl i ch des auf 
acht Semester vertei lten Studienplanes kann gesagt werden, daß derselbe s ich nur durch 
einige Nebenfächer von unserem dreijährigen untersche idet. Die Unkenntnis der österreichi
schen Verhältnisse, i nsbesondere der Gründe, welche die  österreichische Geometerschaft 
veranlaßt haben, sh:h vorläufig mit  der dreijährigen Fachschule zu begnügen, veranlaßte 
e inzelne Tei lnehmer der Brünner Versammlung z u  einer abfäll igen Kritik an der österreichi
schen Studienreform, die uns umso kühler  lassen kann, als wir  der Meinung sind, daß die 
tschechischen Geometer noch e in  weiter, h indernisreicher Weg vom Ziele trennt, dessen erste 
Etappe wir glücklich h inter uns haben, und wobei  wir mit freudiger Genugtuung sagen können : 
Die Fachschule hat uns die Gleichste l lung mit  den übrigen Technikern gebracht. 

Die Freude über die Fachschule wird le ider getrübt durch die bei den Agrarbehörden 
und dem Verkehrswesen zutage tretende Zurückdrängung der Geometer. 

Bei der stärksten Gruppe der Geometer, der des Bundesamtes für Eich- und Ver
messungswesen, ist ein starker Personalabgang zu verzeichnen, welcher nur zum geringeren 
Tei le  auf die al lgemeinen Abbaumaßnahmen zurückzuführen ist.  Die Hauptursachen waren 
vielmehr folgende : Abwanderung al ler Nichtdeutschen in die neu entstandenen Nachfolge
staaten, wo durch den Zuwachs kulturel l rückständiger Gebietste ile ein weites Arbeitsfeld 
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entsta11d, und dann durch freiwil l igen Abgang unter dem Einflusse der Begünstigungen des 
Abbaugesetzes. 

Trotzdem der Geometerstand im Bundesamte auf die Hälfte gesunken i st, halten die 
erzielten Leistungen auf den Gebieten der Landesaufnahme dem Vergleich mit  anderen 
Staaten und selbst auch mit Deutschland in jeder Hinsich t  stand. 

Die Organisation des Bundesamtes, welche sich im al lgeme inen mit dem in der Denk
schrift des Geometervereines über die Vereinheitl ichung des staatl ichen Vermessungswesens 
enthaltenen Entwurfe deckt, der bekanntl ich von Herrn Hofrat Prof. Dr. D o 1 e z a 1 her
rührt, hat s ich unter der zielbewußten Leitung des Präsidenten Herrn Ministerialrat Ing. 
Alfred G r o m a n  n in j eder H insicht voll kommen bewährt. 

Unter dem Personalverlust hat ganz besonders der Fortführungsdienst zu le iden , .  und 
zwar in  einem Maße, das zu den schwersten Befürchtungen Anlaß gibt. Die auf die Dauer 
unhaltbaren Verhältnisse wird ein Vergleich mit  dem benachbarten Bayern, das hinsicht l ich 
des  Flächenausmaßes und der  Bevölkerungszahl Österreich fast gleich kommt und dieselben 
katastralen Einrichtungen besitzt, klarlegen : 

Fläche . . . . .  
Einwohtier . . .  
Regierttngsbezirke 
Vermessungsämter . 

Zentral le itung . . . 
Fortführungsgeometer 
Neuvermessungsgeometer . 
Mappenarchive . . . 
Grundbuchsanlcgung . 
Abtei lung d. B. A. f. E. V. W. 
Plankammer . . . . . . . . . 

B a y e r n  ( 1 924) 
76.425 lan2 
7 Mil l ionen 

8 
1 35 

45 
300 
63 

408 

Ö s t e r r e i c h ( 1 924) 
83. 924 /ml2 

6·5 Mil l ionen 
6 
69 

1 2  1) 
97 
1 4  

1 54 

Somit entfä l l t  in B a y e r n  e i n  Geometer 3) auf 1 87 km2 bzw. 1 7 .000 Einwohner 
hingegen in ö s t e r r c i c h „ „ „ 545 km2 „ 42.000 „ 

In Preußen sind im Jahre 1 920 neue Vorschriften über die Prüfung und Ausbildung 
der in  öffentlichen D iensten tätigen Geometer (Landmesser) erschienen. Der folgende kurze 
Auszug läßt die Strenge dieser Prüfung als nachahmenswertes Beispiel erkennen. 

A u s z u g  
aus den Vorschriften über die Prüfung und A usbildung der i n  Preußen öffentl ich anzustel· 
lenden Landmesser vom 23. Februar 1 920 unter Berücksichtigung der Änderungen dazu vom 

1 1 . November 1 92 1  und 20. Jänner 1 923.4) 
§ 1 -4. Der Oberprüfungsausschu ß  für Landmessei: i n  Berl in,  bestehend aus drei von 

den M inistern für die Finanzen, die Landwirtschaft und für Wissenschaft, Kunst und Volks
bi ldung ernannten Mitgl iedern hat über die Befähigung der von den beiden Prüfungsaus-

1) Samt Inspektoren in den Ländern und 
'
den Leitern der Abt. Vv V 3 u.  V 4. 

2) Welche auch Arbeiten für topographische und wissenschaftl iche Zwecke auszu
führen haben, welche in Bayern anderen Stel len obl iegen.  

3)  M i t  akademischer Vorbi ldung. 
4) Frühere Prüfungsordnungen : Vorschriften über die Prüfung der öffentl ich anzu

stellenden Feldmesser vom 2. März 1 87 1 .  Landmesserprüfung vom 4. September 1 882 ; ab
ändernde Bestimmungen vom 1 2. Juni 1 893 ; Nachträge vom 29. Jänner 1 896, 2 1 .  Februar 
1 90 1  und 1 6. September 1 9 1 0 .  
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schüssen an den landwirtschaftlichen Hochschulen zu Berl in und Bonn geprüften Kandldatert 
zum Landmesser endgültig zu entscheiden und die Befähigungsnachweise auszustellen. 

§ 5. Wer die L.andmesserprüfung ablegen will ,  hat sich bei einem Prüfungsausschusse 
zu melden und folgende stempelfreie Nachweise, Zeugnisse und Probearbeiten einzureichen : 

1 .  eine selbstverfaßte und selbstgeschriebene Darstellung seines Lebenslaufes, 
2. e in Zeugnis der Ortspolizeibehörde über seine Unbescholtenheit, 
3. das Reifezeugnis eines Gymnasiums, Realgymnasiums oder einer Realschule; 
4. das Zeugnis eines oder mehrerer Landmesser über eine mindestens einjährige prak

t ische Tätigkeit nebst den während dieser Zeit anzufertigenden Probearbeiten, 
5. den Nachweis eines mindestens dreijährigen geodätischen Studiums auf der Land

wirtschaftlichen Hochschule zu Berl in oder der Landesakademie in Poppelsdorf. 
§ 7. Ob und inwieweit die Befähigung bei  nicht preußischen Landmessern anrechnungs

fähig ist, entscheidet in jedem einzelnen Falle der Oberprüfungsa usschuß.  
In dem Zeugnis über praktische Beschäftigung muß enthalten sein die genaue Angabe 

des Beginnes, des Endes und der Dauer derselben, die nähere Bezeichunng der angeführten 
Arbeiten unter Angabe ihres Umfanges (der Vermessungen, Kartierungen und Flächen
berechnungen in Hektaren, der Nivellements in  Metern), die Bezeichnung der dabei gebrauch-

. ten Instrumente und die Angabe, ob der Aussteller des Zeugnisses die Eigenschaft als preußi
scher Landmesser besi tzt, unter Beifügung des Ausfertigungstages der ihm darüber erteilten 
Urkunde. 

§ 8. Die vom Kandidaten auszufertigenden, in Urschrift vorzulegenden Probearbeiten 
bestehen aus : 

a) einem Stückvermessungsriß mit den Messungszahlen von einer in mögl ichst ab
gerundeter Lage befindlichen Fläche von mindestens 15 lza, worin mindestens 15 Eigentums
stücke enthalten sind, 

b) einer nach diesem Vermessun·gsriß im Maßstabe 1 :  1000 hergestellten genauen Karte , 
c) e iner doppelten Flächeninhaltsberechnung der e inzelnen Eigentumsstücke nebst 

Maßenberechnung der ganzen Fläche. 
d) dem Höhen- und Lageplan eines in Abständen von nicht über 50 rn nivell ierten 

Weges oder Was3erlaufes von m indestens 3 km Länge, mit Querschnittzeichnungen in Ab
ständen von nicht über 1 00 rn, nebst den zugehörigen Nivellementtabellen. 

§ 9. Der Besuch einer Univers ität oder anderen Hochschule kann auf das geodätische 
Studium nur nach jedesmaliger Entscheidung des Oberprüfungsausschusses und höchstens 
m i t  e inem Jahr angerechnet werden. 

Dem Nachweis des geodätischen Studiums sind die während der Studienzeit ange
fertigten Übungsarbeiten beizufügen. 

§ 10. D ie Fertigkeit im Kartenzeichnen ist in  erster Linie durch die sich unter diesen 
Übungsarbeiten befindenden Studienzeichnungen nachzuweisen, nötigenfalls aber außerdem 
noch d urch eine in  gegebener Frist anzufertigende Probekarte. 

§ 1 2. Die anderen Gegenstände der Landmesserprüfung sind folgende : 1 .  Elementare 
Mathematik, 2. Analytische Geometrie, 3. Algebraische und höhere Analysis, 4. Theorie und 
Ausgleichung der Beobachtungsfehler nach der  Methode der kleinsten Q uadrate, 5. Land
meßkunde, 6. Nivell ieren, 7. Trassieren, 8. Instrumentenkunde und Physi k, 9. Landeskultur
technik und Schätzungslehre, 1 0. Rechtskunde. 

§ 1 6. Die Prüfung zerfällt in e ine schriftl iche, eine praktische und eine mündliche, 
von denen die erste drei Tage, die anderen beiden je  zwei Tage in Anspruch zu nehmen pflegen. 

§ 1 7. Für die schriftliche Prüfung, welche unter Aufsicht stattfindet, sind mindestens 
drei Aufgaben aus den Fächern 1 -4, mindestens drei Aufgaben aus den Fächern 5-9 zu 
erteilen. 

§ 18. Die praktische Prüfung erfolgt im Beisein von mindestens zwei Mitgliedern des 
Prüfungsausschusses durch die im Felde zu bewirkende Ausführung von Aufgaben aus der 
Landmeßkunde, dem Nivell ieren und Trassieren. 

§ 20. Die Prüfung gilt als „nicht bestanden", wenn der Kandidat in  einem oder mehre
ren Fächern den Grad „ungenügend" erhalten hat. 
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§ §  2 1  und 22. D i e  Prüfung kann in der Regel n u r  einmal, nach 6 oder 1 2  Monaten, 
wiederholt werden. Kandidaten, welche bestanden haben, können sich in einzelnen Fächern 
behufs Erlangung besonderer Prädikate nachprüfen lassen. 

§ 24. Der Prüfungsausschuß reicht die Urschrift des Prüfungszeugnisses nebst den 
Prüfungsverhandlungen an den Oberprüfungsausschuß ein.  

§ 25.  Wer als Landmesser vereidigt und öffentl ich angestellt werden will,  hat nach 
Erlangung des Prüfungszeugnisses den Nachweis über e ine weitere erfolgreiche, mindestens 
zweijährige praktische Beschäftigung bei Vermessungsbehörden oder vereideten Landmessern 
zu erbringen und dem Oberprüfungsausschuß mit dem Antrag auf Ertei lung des Befähigungs
nachweises e inzureichen. 

§ 26. Weisen die beigebrachten Zeugnisse eine genügende praktische Ausbildung 
nach, so erkennt der Oberprüfungsausschuß dem Kandidaten die Befähigung zum Land
messer zu.  

Das dreijährige Hochschulstudium i n  Preußen weicht von dem an unserer Fachschule 
wenig ab. Am Schlusse seiner Ausführungen nennt der Obmann unter den künftigen Auf
gaben der Vereinsleitung die Schaffung eines Vermarkungsgesetzes in Österreich sowie Maß
nahmen zur endlichen Beseitigung der sogenannten Gewerbescheingeometer. 

H ierauf berichtet Zahlmeister Hofrat S c  h r i m  p f, daß der Verein mit Ende des 
abgelaufenen Vereinsj a! 1 :·es noch 539 S 82 g schuldet. Viele Vereinsbeiträge wurden bisher 
nicht eingezahlt. Die Mitglieder werden um e h e s t e  Begleichung der Rückstände pro 1 923 
und 1 924 gebeten. Die  Hauptabrechnung ergibt : 

A an E i n n a h m e n : 

Guthaben in der Postsparkasse am 3. April 1 924 
Abonnement- und Mitgliedsbeiträge 
Spenden . . . . . . .  . 
Erlös für alte Jahrgänge . 
Sonstige Einnahmen . . . 

B an A u s g a b e n : 
Für Druck und Expedition der Zeitschrift . . . 
Remunerationen an Hörmann, Eder und Schier 
Steuer für das I .  Q uartal 1923 . . . . 
Portogebühren und diverse Rechnungen 
Ankauf alter Jahrgänge 
Postsparkassegebühren . . . . . . . . 

Guthaben in der Postsparkasse . . . . . . . . . . . 
Saldorest be i  der Druckerei Rohrer am 3 1 .  März 1 925 

Zusammen 

Zusammen 

Verbleibt eine Schuld von 

71 s 84•27 g 
1 133 "  77 ·- " 
292 " - -
1 07 " 26• - " 
1 35 " 45• - " 

1 740 s 32•27 g 

1 543 s 40· - g 
45 " - · - " 

6 „ 77· - „ 
6 1 " 60' - " 
1 8 „ - · - „ 
- " 89'27 " 

1 675 s 66•27 g 

64 S 66· - g 
604 " 48' - " 
539 s 82· - g 

Als M i tgliedsbeitrag für 1 925 schlägt der Zahlmeister mit  Rücksicht darauf, daß es 
ihm gelungen ist, neue Firmen zur Insertion in der Zeitschrift zu gewinnen, nur einen Betrag 
von 8 S 40 g vor, und hofft, vorausgesetzt, daß dieser geringe Beitrag von allen M itgliedern 
e ingezahlt werden wird, die Deckung aller Vereinsauslagen im Jahre 1 925 damit bestreiten 
zu können. ( Einstimmig angenommen.) 

Nach Erstattung dieses Berichtes werden zu Kassarevisoren die Kollegen G o e t  h e, 
S i  m o n e k und H ö r n i g gewählt, 

Zum nächsten Punkt der Tagesordnung S t u d i e n r e f o r m berichtet Hofrat Prof. 
Pr. D o 1 e z a 11 daß diese in ihr  letztes $t<1dium der Erlassung der Staatsprüfungsordnung 
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getreten sei ,  welche sogleich nach Bereinigung einiger noch bestehender kleiner D ifferenzen 
erfolgen muß, da ja  bereits zu Ende dieses Studienjahres an den beiden Technischen Hoch
schulen in  Wien und Graz die erste Staatsprüfung abgehalten werden wird. Der Redner 
hebt lobend den regen lind zahlreichen Besuch von Absolventen des ehemal igen l \urses an 
der neuen Fachschule hervor und enviihnt zum Schlusse, daß vielfach, speziell i m  Auslande, 
wegen des Titels der neuen Fachschule „ U n t e r a b t e i 1 u n g f ü r V e r m e s s u n g s
w e s  e n" die Ansicht herrsche, daß diese den anderen Abtei lungen nicht gleichwertig sei .  
D ies i s t  aber ein Mißverständnis. Wegen der verhältnismäßig geringen Zahl der Frequen
tanten und aus Ersparungsgründen wurde keine e igene Abtei lung mit einem besonderen 
Dekan geschaffen, sondern eine Unterabte i lung, genau so wie seinerzei t  für Elektrotechnik, 
Schiffbau oder technische Physik, die auch als Unterabte i lungen anderen bestehenden Ab
tei lungen von Fachschulen angegliedert wurden. 

Bei dem nächsten Punkte der Tagesordnttng N e t t  w a h l d e r V e r e i n s l e i t u n g 
te i l t  Hofrat W i n t e r  mit,  daß die Lei tttng wie bisher auf dem Standpunkt stehe, daß al le  
Geometerkatcgorien durch einen Vertreter, bei einer stärkeren Mitgl iedschaft im Verhäl tnis 
derselben, vertreten sein sollen. Die Vereinsleitung stellt nachstehende I<:andidatenlistc auf : 
Obmann : W i n  t e r ;  1 .  Obmannstel lvertrete r :  ist von den städtischen Geometern namhaft 
zu machen ; 2. Obmannstel lvertreter : R o h r e  r (ist im Fal le  der Angl iederung der Mark
scheider diesen vorbehalten) ; l .  Schriftführer ; S c h i f f  m a n  n Friedrich ; 2. Schriftführer :  
ist von den Agrargeometern namhaft z u  machen. Kassier : S c h r i m p f ;  Ausschußmitglieder : 
B u b  1 a y (Eisenbahn), P r o c h a z k a ( Gemeinde Wien) und ein von den behördl ich autori
s ierten Zivi lgeometern namhaft zu machendes Mitglied. l .  Schriftle iter : D o 1 e z a 1 . Bezüg
l i ch des Postens des 2. Schrift le iters tei lt  W i n t e r mit,  daß seitens des bisherigen Schrift
l e i ters W e 1 1 i s c h ein Schreiben vorliegt, in welchem er seinen Rücktritt von diese'm Posten 
anzeigt, dem Vereine aber die Versicherung gibt, sowie bisher auch fernerhin seine Kräfte 
und Erfahrungen den Geometern, dem Verein und der Wissenschaft wr Verfügung zu stellen. 
Der Obmann spricht dem scheidenden Schriftlei ter für seine langjährige, h ingebungsvolle 
Tiit igkeit  den Dank der Hauptversamml ung aus und hebt hervor, daß Oberbaurat W e 1 l i s c h 
se i t  der Gründung des Vereines diesem als Mitglied angehörte und sich jederzei t  der Aus
gestaltung und Pflege der Zeitschrift wärmstens annahm. Der Obmann teilt nun mit, daß 
es der Wunsch der Katastergeometer sei ,  daß sowie in den früheren Jahren auch nunmehr 
wieder e in  Geometer diesen Posten einnehme, und bringt seitens der l\atastergeometer L e g o 
für diesen Posten in Vorschlag. Die städtischen Geometer kandidieren den bisherigen Schrift
l e iter W e l l i s c h. 

Hofrat D o 1 e z a 1  spricht in  warmen Worten seinem langjährigen Mitarbeiter, dem 
Oberbaurat W e l 1 i s c h,  seinen Dank aus und verweist, daß er im Jahre l 906, bei der Über
nahme der Redaktion, verlangt habe, daß ihm ein Geometer als 2. Schri ftleiter zur Seite 
gestel l t  werde ; zuerst war es v. K 1 a ,t e c k  i und später der Obergeometer R e  i n i s c h .  
Nach dessen Tode wurde über  Dolefals Vorschlag W e 1 1  i s c h gewähl t .  Hofrat D o 1 e z a 1  
verweist, daß auch bei der deutschen Schwesterzeitschrift für den katastralen Tei l  e in  Kataster
l andmesser als Schriftlei ter tätig se i .  

L ü t g e zieht n u n  in  Würdigung der Gründe der Katastergeometer die Kandidatur 
W e 1 l i s c h, zurück und erklärt, daß sich nunmehr die städtischen Geometer dem Antrag 
W i n t e r s  anschl ießen. Er beantragt noch, daß dem Oberbaurat \V e 1 1  i s c h für sein j ahr
zehntelanges ersprießl iches Wirken der wärmste Dank der Hauptversammlung schriftl ich 
ausgesprochen werde. 

Hofrat W i n t e r spricht noch den Dank für sein erfolgreiches und unermüdl iches 
Wirken dem Zahlmeister Hofrat S c h r i m p f aus, M a r t i n z dem Obmann W i n t e r 
und  R o h r e r dem Hofrat D o l e  z a l für seine Verdienste um die Zeitschrift, für  seine 
erfolgreiche Tätigkeit in  der Studienreform und für sein jederzeitiges warmes Eintreten für 
al le Interessen der Geometerschaft. 

Nach der zur Vornahme der Wahl e ingeschalteten Pause verkündet W i n t e r  das 
einstimmig erfolgte Wahlresultat : 



Obmann : W i n t e r. 
Obmannstel lvcrtre te r :  L li t g e, R o h r  c r. 

Schriftfiihrcr : K 1 a r, B i n d c r. 
Zahlme ister : S c h r i 111 p f. 
Seht iftlci ter : D o 1 e z a 1 , L e g  o .  
Aussclrn ß m i tgl iedcr : B u b  l a y, S u e n g, P r o  c l t  :t z k <1 . 
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Der Obmann spricht den aus der Le i tung scheidenden M i tgl iedern E n k, M a t z  n e r  
und G a u l  h o f c r für i llre langjiihrige Tiit igkc i t  den besten Dank aus. 

Zu dem Punkte „ Neue Aufgaben des Vereines", wel ch e n  der Obmann bereits  i n  seinem 
Rechenschaftsberichte behande l t  hat,  bemerkt R o h r e  r, der Vere i n  möge dafür ei ll treten, 
daf3 für die Durchfü hrung der geometrischen Arbei ten sowohl in pri vater als ill öffen tl icher 
H insich t für die Zukunft ausschl ießl ich die Absolvierung der neuen Fachschule gefordert 
wird. Dazu gehört, daß die Verordnung über die Aufnahme in den B u n desvermessungsdienst 
mögl ichst bald geschaffen u n d  daß auch wei ters die Verordnung über die Erlangung der 
Befugnis eines behördl ich autorisierten Zivi lgeometers entsprechend abgeändert wird. 

Der A n t rag S c h r i m p f 5, Verlegung des Si tzes der Vereinsleitung außerhalb Wicns 
aus S teuercrsparu ngsrücksichten, wird dem Ausschu ß  zum Studium zugewiesen. 

R o h r e r stel l t  zur Vereinfachung der Rechnungsgebarung den Antrag, daß d i e  
l(assagebarnng m i t  dem E n d e  e ines j e d e n  l'\alenderjahres und nicht  m i t  dem Termine der 
Hauptversammlung abgeschlossen werden sol l ,  und schläg t  vor, daß die Rechnungsprüfer 
für die ganze Verei nsperiode gewü h l t  werden sol len,  i hre Überprüfungen vor der H aupt
versamm l u n g  vornehmen und derselben darüber Bericht erstatten sol len.  Der Antrag wird 
e i nst i m m ig angenommen und als Rechnungsprüfer die Kol legen G o e t  h e,  S i m o n e k 
u n d  H ö r  n i g gewühl t .  

Ü b e r  d i e  Verhandlungen m i t  Professor D r. A u b  e l 1 v o n  d e r  Montanist ischen H och
sch11le in  Leoben berichtet der Obmann Hofrat \lv i n t e r, daß D r. A u b e 1 1  zu der am 
3. d.  M .  stattgefundenen Vcreinsausschußsi tzung eigens nach Wien gekommen sei ,  um Ver
handl ungen zu führen über eine eventuel le  Verei n igung des österreichischen Geomc lcr
vereines m i t  dem Verein der Markscheider. M a n  kam überein, daß im zustimmenden Falle 
der österreichische Geometerverein den Titel  „Verein für Vermessungswesen und M ark
scheidekunde" führen könnte,  dem die M a'rlrncheider als eigene Gruppe angehören würden. 
Die Vereinsle i t ung würde dann u m  zwei den Markscheidern zukommende Ausschußstel len 
erw� itert werden. H ingegen wird die Vermehrung der Schriftleiterposten wegen des geringen 
Umfanges der Zeitschrift derzei t  n i c h t  als nötig eracht e t .  Professor A u b e 11 stel l te e inen 
Zuwachs vun zirka fünfzig Markscheidern in A ussicht.  

Z u  diesem Berichte stel l t  L e g  u den einst i m m ig angenommenen Antrag : D i e  Vereins
l e i t u11g wird ermächt igt, im Fal le sich eine e ntsprechend gro ß e  Anzahl von Markscheidem 
zum Eintritte  in  den Verei n  bere i t  f i nden soll te, einen diesbezügl ichen Statuten ändernngs
en twurf auswarbei t e n  und i hn einer satwngsmiißig e i nzuberufenden außerordentl i chen 
Hauptversam m l u n g  zur Beschlußfassung vorzulege n .  

Z u  dem l e tzten Punkt d e r  Tagesordnung „Allfäl l iges" berichtet L e g  o :  In den l e tzten 
J<!hren ist  es wiederholt vorgekommen, daß ,durch Todesfä l l e  von I\ollegen deren Fam i l ien 
i nfolge der u ngünst igen wirtschaf t l i chen Lage des Beamtenstandes in die größte Notl age 
versetzt wurden. Die  Gewerkschaft war bemü h t ,  helfend e inzugreifen, konnte dies aber n u r  
i m  Ausmaß i h rer  unzureichenden M i t t e l .  Deshalb i s t  Kol lege L e r n  e r  a u f  d e n  Gedanken 
gekommen, daß der Verein eine Sterbekasse u n ter dem Titel „ H  i n t e r  h 1 i e b e n e n
f o n cl s" gründen solle,  u n d  h a t  m i c h  ersucht, diesen A n t rag hier  vorzubringen. L e r n e r  
stel l t  s ich das so vor, d ;i ß  j edes M i tglied dieser Kasse einen e i n mal igen,  best i m m ten Be trag, 
z .  B. 2 S, e inzahlen sol le  und daß die Gesam t h e i t  dieser B e träge, also z .  B. bei 200 
M i tg l i edern 400 S, beim nächsten Todesfal l e  den H interb l i ebenen auszufolgen ist.  Nach 
j edem Todesfalle ist  der M itgl iedsbeitrag aufs n e ue e i nzuzahlen, Die  Zinse n  der i n  einer 
Sparkasse angelegten Einzahlungen dienen für die Verwaltungskosten. 
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Hofrat W i n t e r  macht aufmerksam, daß die meisten Sterbekassen einen monat
l ichen Beitrag einheben, so z. B.  in Oberösterreich, und zwar 60 g von jedem Mitglied. Da 
Meinungsverschiedenheiten auftauchen, ob diese Kasse dem Geometerverein angegliedert 
werden kann oder als selbständiger Verein geführt werden müsse, wird über Antrag L e g  o 
dieses Projekt 

·
der Vereinsleitung zum Studium überwiesen. 

Da keine weiteren Anträge eingebr.acltt werden, schließt der Vorsitzende mit Worten 
des Dankes an alle Erschienenen um 1p Uhr '<;lie Tagung. 

D i e V e r e i n s 1 e i t u n g. 

3. Pers o n al i e n .  

Rücktritt von der Redaktion. Oberstadtbaurat Ing. S .  W e l l i s c h,  der seit 
1 9 1 0  als zweiter Redakteur unserer Zeitschrift wirkte, ist zurückgetreten. Es sei ihm auch 
an dieser Stelle nochmals und bestens gedankt für seine werktätige, vieljährige Tätigkeit 
im Dienste des österreichischen Vermessungswesens. 

Todesfälle. Evidenzhaltungsobergeometer 1 .  Klasse i .  P. Karl S c  h o e f 1 ist am 
5. März d. J. an einem im Krieg erworbenen Herzleiden in Krems gestorben. Evidenzhaltungs
geometer II. Klasse i. P. Ing. Rudolf H a h n  ist am 1 3. März 1 925 in Salzburg gestorben. 

Pensionierung. Mit 30. April d. J. wurde der Vermessungsoberkommissär Franz 
T i  1 l ,  Leiter des Katastral-Mappenarchives in Klagenfurt, in den dauernden Ruhestand 
versetzt. 

Härteausgleich. Auf Grund der am 3 1 .  Jänner d. j.  stattgefundenen Verhandlungen 
zwischen Regierungsvertretern und Organisationen wurden rückwirkend ab 1 .  Mai 1 924 
nachstehende Nachsystemisierungen bewilligt : 

V e r w e n d u n g s g r u p p e  8 :  

I n  d i e  l l l. D .  Kl. 1 .  Gehaltsstufe : Ob. Verm. Rat Ing. August S c  h 1 e g e 1 , war bis
her in  IV-7. 

1 n d i e IV. D. Kl. : V. 0. K. Ing. Max D a  u b a c h, hatte bereits die Bezüge von IV /2. 
1 n d i e V. D. KI . :  0. K. d. L. A. Stephan S t  a n  i e k (hatte bereits die Bezüge 

von V/3). V. 0. K. Hermann M a z o c h (bereits V/3). I(. d. L. A. Johann V u k i t s (bereits 
V/3). V. 0.  K. Rudolf L u  h n (ben�its V/3). V. 0.  K. Hugo P e r m  a n  n (bereits V/3). 
V. 0. K. Franz T i  1 1  (bereits V/2). V. K. d. L. A. Richard G o t t  1 i e b (bereits V/2). 
V. 0. K. Josef D e m e 1 t (bereits V/2). B .  B .  Robert B o o m s  (bereits IV/ 1 ). 

V e r w e n d u n g s g r u p p e  7 :  

I n  d i e  V. D .  Kl. : H .  Ä .  Dir. Julius A m  b r o s (bereits V/ 1 0). H. Ä. Dir. Josef 
V o r a u e  r (bereits V/ 1 1) und 0. Offzl . Edmund S t  r o b  1 (bereits VI/4). 

V e r w e n d u n g s g r u p p e  6 :  

1 n d i e  V .  D .  KI. : H .  Ä .  0 .  Dir. Ignaz F u ß  (bereits V/4) und Kzl. Adj. Ferdinand 
B r e n n e i s  (bereits V/4). 

1 n d i e  VI. D. KI. : B .  B .  Augustin J o n a s (bereits V/2). 

V e r w e n d u n g s g r u p p e  5 :  

I n d i e V. D .  1(1„ 2. Stufe : H .  Ä .  0 .  Dir. Franz Z a i 1 I e n t h a l (bereits VI/9). 

Versetzungen. Obervermessungsrat Ing. Max K n o b 1 o c h vom Bezirksvermes
sungsamt Steyr zum Katastralmappenarchiv in Klagenfurt und Vermessungsrat Ing. Johann 
K n ö b 1 vom Bezirksvermessungsamt Efferding zum Bezirksvermessungsamt Steyr. 

Zuteilung. Oberoffizial Josef S c  h 1 a t z e  r vom Kartographischen Institut zum 
Bezirksvermessungsamt Völkermarkt. 

Eigentum und Verlag des Vereines. - Verantwortlicher Redakteur : Guido Pieter, Baden, Mozartstraßc 1. 
Druck von Rudolf M, Rohrer in Baden, 
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1 c a 
L � Beste Rechenmaschine für Geodäten ! � 

C In zahlreichen Exemplaren an verschiedenen C 

g ·��·�·q>'Cip�'.$:CJ>. C.V:$:�:CV:i_' Lehrkanzeln der Technischen Hochschule g · 
a � . .  · ® · ® · ® · ® · c 
c . ,.ADD.Hwi�i ·�"ff' ·rn�U' ·ff, 

in Verwendung. 
... lllB.O/V, : 4 J 1 � j l, f o t.;d 

a • · ,J 1 r 1 • • Die Rechenmaschine „ Austria" addiert und sub- a 
a ' . .  � <il qi � .<Jf. { .<ff . • 

trahiert, multipliziert und addiert gleichzeitig IJ 
IJ : • · � /AUSTRIA/ '"""11"''' ca. 7 mal schneller als der beste Rechner ! Das C ll neueste Modell de1· „ Austria " - Rechenmaschine l,j 
IJ arbeitet automatisch, demnach schneller, besser a IJ und korrekter als andere Rechenmaschinen ! a c 
a o· M h. b "t t .  Einfaches oder Zwillings-Zählwerk ! Auto- IJ 

le · aSC Ine eSI Z • matischen Zählwerkstrnnsporteur ! Auto- C a 
matische Division durch Blockade des Antriebes ! Automatische Kontrolle und IJ 

C Momentsperrungen, daher falsche Bedienung ausgeschlossen 1 Zwangsläufige C 
C Nullstellung durch einfachen Hebelzug ! Cl � D i e  elektr ischen M o d el l e  e rsparen jede K u r be i d re h u n g .  g 
a Die Tastmodelle ermöglichen rascheste Addition ! c 
C Besser als durch diesen Prospekt lassen .. sich die Vorzüge an der Hand einer Original IJ 
a „Austria"-Rechenrnaschine (Neuestes Modell} beweisen ! Verlangen sie daher weitere a 
IJ Information von der F�brik : Rechenmaschinen-Werk „Austria" C 

� H ER STARK & Co., 1 N, XI I I . � 
g L i n ke Wienzei le N r. 274. g 
LI Telephon !l!r. 34.545. . Einzige österr. Rechenmaschin en-Fabrik. 0 
caaaacaaaaaacaaaaaaaa ccaaaaacaaaaaaacaaaaa 
C lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJ llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lJ  

Ein vol lständiges Exemplar 
der 

�1terreilll. leitnllrift für Vermei�uo��we�eo 
1 .-XIX. Jahrgang (1903-1921) 

wi rd zu kaufen ges u cht. = � 
§ 
� Auch einzelne vol.lständige Jahrgänge aus den Jahren 1 903, 1 904 

� 1 91 4  und 1921 werden gekauft. 

i 102. Hans Rohrer, l1Jie;,"U;1��1Fr�;drich Schmidt-Platz 3. 
§ = 
D lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Cl lllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Ö 



Breithaupt 

R�i��� I H[�ym�t�r 
Nr. 354 

das wirtschaft l ichste Einheits
instru ment für Vermessungs
ingenieure, Geometer u n d  

Markscheider. 

G r ö ß t e  Verb reitu n g ! 
Hervorragende Anerkennungen 

bewährter Fach leute. 

f. CD. Breithaupt u. 'ohn 
fiegründet 1762 Cassel fiegründet 1762 

�ortooroumrmes rruoer fillilitöroeogrovmrmes 3nftitut in@ien 
VIII. �rotentl)a!Tergaff e 91r. 3 .  �etfonf�(JJfo( : VIII. 6fobagaff e 9lr. 6 

0 �l'ä t fiit Olcifc tutb �eddJt', �JJ1ttiftit, �'utb=  unb �onu-.Qt . en �(l\'ftl1J ittid}'1ft, 2�ifictt!d) llft, ed)ttic, .snoujttic 
nnb fon jtigc {llvcdc. 

l5cfonbctc !lhtfcttigttng l.>lltt �llttcn 1tUct �lJillj;ftifüc in 1tHctt ®,PtlldJCtt. 

- mec me�uo bcc Stnctcn fnnn 1111mlttcllinc uom 3nftltutc obcc bucd) jcbc mun1l1nnbl1111g cl'folgcn. -

_ Sjau1Jtuedtiebsf teilen : 
©l'llo : Uniuerfitt'itsbucf)f)anbiung fleuf cf)net & fü16ensft) 
fi113 : IEucf)f)a11biung mbeiis 6teurer 
�lli0bmo : Q:3ucf)f)anbiung Cfbuarb f>öTirigI uorm. flrnn.  �etber 
.�ttttöbtttd :  lll3ag11etf cf)e Unioetfitätsbud)f)anbiung 
�fooenfntt : lßud)l)anbiung (Jerb. füeinmm)r 
l8crHtt : NW 7,, 91.  Cfif e11f d)m ibt, 5!3eriagsbud)f)anbiu11g 
!mictt ! 5!Jerfagzbud)I)anbf ung 91 .  füd)HCt (9.ßiif) . 9JWlf et) 
!micn : 6ottiment ber Dfterr. 6taatsbrndetd 
2"ß icn : IEud)I)anbfung �ad 6cl)meI3er. 

Übettta�me uou IDtudaufh:iigeu f ebet �tt. 



ir bieten zu Festpreisen an : 
Prismentrom111eln1 nach Decher, mit Doppellibelle, Handgriff, Lotstab mit Messingarma

turen . : . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . per Stück 5•5 Dollar 
Winkeltrommeln1 Fab1·. Ed. Sprenger, Gehr. Wichmann, Berlin, in Holzkasten mit Dreibein-

stativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . per Stück 4•5 Dollar 
Gefälbnesser1 Fahr. Ertelewerke, München, und Ed. Sprenger, Berlin, mit Tasche und 

Dreibeinstativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . „ per Stiick 4•5 Dollar 
Nivellierlatten, gebraucht, 4 m lang, zusammenklappbar, feine Teilung in cm, abwechselnd 

1 m rot, 1 m schwarz, mit Verbindungslasche und Eisenkappen an den Enden, 90 mm breit 
per Stück 2'5 Dollar 

Visierkreuze, aus Holz, 1 Satz = 3 Stück, Anstrich rot-weiß . . . per Stück 1'25 Dollar 
Meß�etten1 20 m lang, mit drehbaren Endringen und 2 Stäben . . per Stück 2•5 Dollar 
Marldernadeln; Garn. = 2 Ringe u. 10 Stäbchen, aus verz. Eisendraht, per Stück 0•25 Dollar 

ab Lage1� Berlin, ausschließlich Verpackungs- und Bündelungskosten. 
Von den vorstehenden Materialien sind größere Mengen vorrätig. 

Weiter sind sofort lieferbar : Stahl- und Leinenbandmaße aller Längen und Ausführungen, 
Meßlatten, Fluchtstäbe, Setzlatten, Wasserwagen, Zollstäbe, verschiedene Nivellierinstrnmente. 

Zahlungsbedingungen : Sofort nach Auftragsbestätigung und Rechnungserhalt durch Bank-
überweisung i n  Dollar- und Kronen-Gegenwert nach Wahl des Käufers. 

Bankverbindung : Darmstädter u. Nationalbank Kom.-Ges. a. Akt. Berlin-W. 30, Nollendorfpl. 7. 

Zahlung kann auch in bar durch E i n s c h r e i b e n  - Brief erfolgen. 

1 
Werkzeuge und Geräte 

BERLIN -WILMERSDORF, GIESELERSTRASSE 

apparat 

nach 

Cemus 
Nr. 324 

ien XVlll. 
Herbeckstraße 27 

P rospekte fre i .  

�pezialwerkslätte 
für nuflragsapparate 
und Vermessungs

instrumente. 

�e�te ln�erlioni�ele�en�eit fün In- un� An�lan�. 
Die  „Österreichische Zeitschrift für Vermessungswesen" empfieh l t .  sich als das 
einzige i m  Inland erscheinende fachl iche Organ al len F e i n  m e c h a n  i s c h e n 
W e r k s t ä t t e n  und Firmen ähnlicher B ra nche für I nserieru ngen, da sie,  
abgesehen von i hrer großen Verbreitung in i nländischen fachl ichen ,Kreisen, 
auch an die meisten geodätischen Institute und Technischen Hochschulen 

der europäischen und außereuropäischen Staaten gesendet wird. 



Gegründet. 1 897 Telephon Nr. 50-6-1 6 

i en, IV. Prinz Eugenstraße 56 
WERKSTÄTTE fü dUtische 
und mathematische Instrumente 

Theodol ite, Un iversal-N ivel l ier
lnstrumente, Auftragsapparate 
usw. sowie a l le  notwendigen 
Aufnahmsgeräte u.  Req uisiten 

Reparaturen genauest. billigst und schnellstens 

Lieferant d er Technischen Hochschule, d es 

Bundesamtes für Eich- und Vermessungs

wesen, d er österr. Bundesbahnen usw. 

l!l l!l l!l l!l l!l l!J l!l l!l l!l l!l l!l l!l l!l l!l l!l l!l l!l l!l l!l l!l l!l� l!l l!l l!l l!l l!l l!l l!l l!l l!l l!J � l!l l!l l!l l!l l!l l!l l!J l!l l!l l!l l l!1 l!l m · m l!l Telephon 36.1 24. ' 1!1-
1!1 -.· - ! l!l l!1 j l!l  l!1 : l!l  l!l l!l 
l!l ll!l  l!1 ll!l l!l 1m l!l , l!J  l!l Märzstraße 7 .  Im 1!1 1  m 
: Geodätische : l!l m 

· � Instrumente 1: l!l : m  
• � A l l e  Meß. u n d  Zeichenrequisiten.  f: . l!1 1 l!l l!l Reparaturen rasch und b i l l i g .  11!1 
· : Lieferanten der meisten Ämter u n d  : : m Gegründet 1888. l!1 

1!J Behörden.  1 1!1 l!l lm l!l Eigene Erzeugnisse. Spezia
.
1_-Preisl iste Q 1/Vll kostenlos. 

1 1il : l!l l!l w m 
- lll Weltausstel lu n g  Paris 1900 : Goldene Medail le.  m m l!l w m . m 1!1 1!1 m 1!1 1!1  m l!l l!l m m  m l!l 1!1 1!1 m 1!1 1!1  l!l l!l m l!I m m  m oo m lt.l l!l l!l l!l m l!l u iE m m  m m  m � m 



··rer · 
tur geodätische Instrumente und Feinmechanik 

II 

1en, • n 

-· ·  

Teleoramme : Heuhöf erwerk Wien. 

Theodolite 

niuenter- Bussolen-

. · lnstru ente. 

Meß- und Zeichenrequisiten, Meßbänder ' . 
R i zeu e 

· Reparaturen jeder Art ll lustrier�e Prospekte 
1111 ' .  ' . ' . .. . 11111 
Beii .Bestellungen u

.
nd Korrespondenzen an die hier inserierend�n Firmen bitten wir, 

1 .· .. . . ... . .  �ich_ irip1er auch
_ 

auf .u�s�r- ?�Jt.�c�rJft ��ruf�n z.u wollen. · 
.:, · . ·  Ei1re�tum und Vorlag d.; Vorei11es. -· Vera;1tworllicher Redakteur: Guido Pieter, Baden, Mozarlslralle 1 .  


